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 Matthias Möhring-Hesse 

Vom gewährleistenden Staat zum »Gewährleis-
tungsstaat« – und (vielleicht) zurück. 
Sozialpolitik über die Verantwortung des Staates 
für Gemeingüter* 

Damit man die ehemals staatliche Post privatisieren und die Post- und 
Telekommunikationsmärkte liberalisieren konnte, musste man zuvor 
das Grundgesetz ändern und dort den Artikel 87f einführen. Seither 
heißt es in der Verfassung der Bundesrepublik: Im Bereich des Post-
wesens und der Telekommunikation »gewährleistet« (Abs. 1) der Bun-

desstaat »flächendeckend ange-
messene und ausreichende Dienst-
leistungen« (ebd.). Diese sind – »als 
privatwirtschaftliche Tätigkeiten« 
(Abs. 2) – durch die ehemaligen 
Staatsunternehmen und durch an-
dere private Anbieter zu erbringen. 
Aus den Verwaltungswissenschaf-
ten heraus wurde dieses veränderte 
Selbstverständnis des bundesdeut-
schen Staats in den Begriff ›Gewähr-
leistungsstaat‹ gebracht – und dieser 
dann seit Ende der 1990er-Jahre 
über den Bereich von Post und Tele-
kommunikation hinaus zu einer Pro-
grammformel für die Modernisierung 
des Staats, dabei auch für die Re-
form der staatlichen Sozialpolitik ver-
allgemeinert. Mit dem ›Gewähr- 
leistungsstaat‹ wurde von einem 
leistungsstarken, wirtschaftlich effi-
zienten und gemeinwohlorientierten 

(*) Dieser Beitrag ist im Rahmen des vom BMBF geförderten Forschungsprojekts »Gemein-
wohl-relevante öffentliche Güter. Die politische Organisation von Infrastrukturen im Gewähr-
leistungsstaat« (GROEG) entstanden. Informationen zu dem Forschungsprojekt auf der 
Homepage <https://www.infrastruktur-gewaehrleisten.de>. 
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Staat ›erzählt‹ – und dies in Absetzung vom neoliberalen Idealbild des 
›schlanken Staats‹. Als ein Gewährleistungsstaat ist der Staat nicht 
›weniger‹; er ist anders und besser, moderner und effizienter. Hingegen 
erzählte man in der kritischen Bestandsaufnahme ähnlich wie in der 
neoliberalen Staatskritik: Gegenwärtig ist der Staat noch hyperaktiv 
und leistet Dinge, die andere, die vor allem einzelwirtschaftliche Unter-
nehmen besser leisten können. Von Bürokratiemonstern und staatli-
cher Hyperaktivität war die Rede, von deren Ineffizienz und Wirkungs-
losigkeit und von der Überlastung des Staats durch die Versorgungs-
ansprüche seiner Bürger:innen. Der ›Gewährleistungsstaat‹ ist also 
eine »story of rising« (vgl. Kulmann 2022, 6 mit Hinweis auf Stone 
2012, 158–165): Durch dessen tiefgreifende Modernisierung wird der 
Staat leistungsstark, wirtschaftlich effizient und gemeinwohlorientiert. 
Der Gewährleistungsstaat liegt in der Zukunft, die allerdings mit der un-
ter diesem Leitbild betriebenen Reformpolitik bereits begonnen hat. 

Im zeitlichen Rückblick gehört diese Reformpolitik gemeinsam mit der 
neoliberalen Sozialstaatskritik des ›schlanken Staats-› zu der um die 
Jahrhundertwende dominanten Dynamisierungspolitik (vgl. Reckwitz 
2019, 250f, 261–268). Das Narrativ des Gewährleistungsstaats ist eine 
der diese politische Epoche ausmachenden Erzählung – und erzählt 
ähnlich wie andere der damals politisch wirksamen Narrative davon, 
dass ein Übermaß an kollektiver Regulierung und staatlicher Verwal-
tung die gesellschaftlichen Ressourcen erstickt und dass die gesell-
schaftliche Dynamik durch Reregulierung (›Deregulierung‹) und struk-
turelle Öffnungen angeschoben und nachhaltig befördert werden kann. 

Auf dem sozialpolitischen Feld überlappt das Narrativ vom Gewährleis-
tungsstaat zu anderen Narrativen, zum ›aktivierenden‹, ›investiven‹ 
oder ›vorsorgenden Sozialstaat‹. Während diese Narrative eher pro-
grammatisch angelegt sind, fokussiert der ›Gewährleistungsstaat‹ auf 
die Politische Ökonomie gesellschaftlich gewünschter Güter (1) und auf 
eine auf diese Güter bezogene Staatsaufgabe (2). Gesellschaftlich ge-
wünschte Güter und die dafür erforderlichen Infrastrukturen bestehen 
vor allem dann, wenn sie ausreichend zur Verfügung stehen und im 
Modus kollektiver Selbstverständlichkeit genutzt werden. Ihre politi-
sche ›Natur‹ wird gesellschaftlich erst dann manifest, wenn diese 
Selbstverständlichkeit vergeht und die fraglichen Güter und ihre Infra-
strukturen zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen werden 
(3). In einer solchen Phase der Politisierung nach dem Regierungs-
wechsel 1982 entsteht das Narrativ vom Gewährleistungsstaat. Darin 
wird eine etablierte Staatsaufgabe – als pars pro toto – für den  
(Sozial-)Staat insgesamt genommen und für die Sozialpolitik zum Pro-
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gramm gemacht (4). Dieses Narrativ wird für den Bereich der Sozial-
politik hegemonial – und sichert den radikalen ›Umbau‹ des deutschen 
Sozialstaats seit den Zeiten der rot-grünen Koalition (5). 

Der ›Gewährleistungsstaat‹ wurde als die Erzählung über den deut-
schen Sozialstaat hegemonial (6). Auch zwei Jahrzehnte später ist die-
ses Narrativ wirksam – in den aktuellen (sozial)-politischen Diskursen 
über dramatische Versorgungsmängel. Nunmehr wirkt es der ur-
sprünglich Erzählabsicht entgegen: Wollte man mit dem ›Gewährleis-
tungsstaat‹ den modernen Staat gegenüber gesellschaftlichen Ansprü-
chen stärken und – mehr noch – gesellschaftliche Aktivitäten unter 
staatliche Kontrolle bringen, werden die als Gewährleistungsstaat an-
gesprochenen staatlichen Institutionen gegenwärtig mit Leistungs- und 
Regelungsansprüchen strapaziert. Auf verschiedenen politischen Fel-
dern werden staatliche Institutionen, vom lokalen Staat bis hinauf zum 
europäischen Staatenbund, zur Verantwortung gerufen, Versorgungs-
mängel zu schließen und Güter flächendeckend, angemessen und 
ausreichend zu gewährleisten – und sie können sich dieser Verantwor-
tungszuschreibung nicht entziehen und stehen so unter gesellschaftli-
cher Kontrolle. 
 

 1 Politische Ökonomie der meritorischen Güter  
 
Mit einem seit Ende des 18. Jahrhunderts wachsenden und nunmehr 
umfangreichen Anteil am volkswirtschaftlichen Leistungsumfang ist 
man (nicht nur) in Deutschland mit der Her- und Bereitstellung von Gü-
tern beschäftigt, deren allgemeiner Bedarf zuvor politisch geschaffen 
worden ist. Mithilfe der Mainstream-Ökonomik lassen sich Angebot und 
Nachfrage nach diesen Gütern nicht gut erklären, da man dort Bedürf-
nisse und Präferenzen als vorökonomische Daten nimmt und ihnen 
deswegen keine Aufmerksamkeit schenkt. Anders sieht es hingegen 
aus, wenn man sich diesen Gütern mit dem auf Richard Musgrave (vgl. 
2005) zurückgehenden Konzept der meritorischen Güter (merit goods) 
nähert – und sich davon nicht abhalten lässt, dass das Adjektiv ›meri-
toisch‹ (von lateinisch meritum = Verdienst) eher missverständlich ist. 
Meritorische Güter haben eine politische Vorgeschichte (vgl. dazu Finis 
Siegler 2021, 229–252): Menschen fragen diese Güter – etwa Schul-
bildung, Sport, kulturelle Angebote oder medizinische Leistungen – 
nach, weil ihnen in ihren jeweiligen gesellschaftlichen Zusammenhän-
gen ein entsprechender Bedarf zugeschrieben wurde und ihnen zu-
gleich entsprechende Nutzungs- und Verfügungsrechte zugesprochen 
wurden. Sie haben nicht einfach ›von Natur aus‹ entsprechende 



et
hi

ku
nd

ge
se

lls
ch

af
t 
2/

20
22

4 

 

Präferenzen und suchen diese zu befriedigen, etwa indem sie auf 
Märkten nach passenden Angeboten suchen. Vielmehr haben sie 
diese Präferenzen, weil ihnen durch ihre gesellschaftlichen Zusam-
menhänge und ihre sozialen Beziehungen entsprechende Bedarfe 
›aufgedrängt‹ und vorgegeben werden. Dass sie berechtigt sind, diese 
Bedarfe durch Nachfrage nach entsprechenden Gütern zu decken, ent-
springt nicht – wie man vom Adjektiv ›meritorisch‹ annehmen könnte – 
einem Verdienst, spiegelt also keine vorherige Leistung oder eine vo-
raus liegende Eigenschaft. Stattdessen reflektiert ihre Nachfrage, dass 
sie den jeweiligen gesellschaftlichen Zusammenhängen angehören 
oder sich berechtigterweise ›innerhalb‹ eines solchen Zusammen-
hangs aufhalten. Für Menschen, für die dieses gilt, ist die Nachfrage 
nach diesen Gütern gesellschaftlich erwünscht – und zwar deshalb, 
weil sie durch die Nutzung dieser Güter zu genau den Menschen wer-
den, die sie laut der politischen Bedarfszuschreibung sind bzw. sein 
sollen. In der gewünschten Nachfrage realisieren sie Verfügungs- und 
Nutzungsrechte, die ihnen aufgrund dieser Bedarfszuschreibung zuge-
sprochen werden; zudem ratifizieren sie ihre Zugehörigkeit zu den ge-
sellschaftlichen Zusammenhängen, die ihnen diese Rechte jeweils zu-
sprechen. Dies gilt auch dann, wenn – wie vor allem bei den medizini-
schen oder pflegerischen Leistungen – entsprechende Rechte versi-
cherungsförmig zugesprochen werden und sie dadurch an vorherige 
Beitragszahlungen oder versicherungsbegründende Tatbestände, 
etwa an eine abhängige Beschäftigung als Arbeitnehmer:innen, gebun-
den werden. Was wie Versicherungsansprüche und damit als durch 
Beiträge oder Leistungen erworbene Rechte erscheint, folgt einer poli-
tischen Setzung sowohl von Bedarfen als auch der drauf antwortenden 
Verfügungs- und Nutzungsrechte. Diese werden in der politisch gewoll-
ten Allgemeinheit über die Zwangsmitgliedschaft in einer Sozialversi-
cherung und in deren Leistungskatalog vollzogen. Da über Sozialversi-
cherungen die intendierte Allgemeinheit nicht erreicht wird, werden 
diese durch eine Grundsicherung und/oder durch Privatversicherungen 
ergänzt, die für all diejenigen ›einspringen‹, die über die Sozialversi-
cherung nicht erfasst werden können oder nicht erfasst werden sollen. 

Dass sie politischer Natur sind, spiegelt sich in zwei typischen Eigen-
schaften meritorischer Güter: Weil sie in einem gesellschaftlichen Zu-
sammenhang politisch ausgehandelt wurden, haben sie erstens einen 
hohen Grad an Allgemeinheit, richten sich in der Bedarfszuschreibung 
wie auch in der Rechtsgewährung nicht an einzelne Menschen, son-
dern an viele, für gewöhnlich an alle Menschen, die den jeweiligen ge-
sellschaftlichen Zusammenhängen angehören oder sich ›innerhalb‹ 
dieser Zusammenhänge aufhalten. Allenfalls werden sie an Lebens-
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bedingungen oder Eigenschaften gebunden, in denen Menschen in 
diesen Zusammenhängen typischerweise stecken bzw. die Menschen 
typischerweise ›haben‹. Zweitens sind sie für die differente Lebensfüh-
rung von verschiedenen Menschen gleichermaßen grundlegend und 
ermöglichen damit die Differenzen zwischen ihnen. In dieser Hinsicht 
sind sie transzendentale oder konditionale Güter (vgl. Kersting 2000, 
26ff.) – und machen durch ihren Ermöglichungscharakter den Alltag der 
Menschen aus. Sind sie politisch gesetzt und können sie den politi-
schen Setzungen entsprechend allgemein genutzt werden, dann ste-
hen sie »im Zeichen der konjunktiven Belanglosigkeit: da tut der eine 
dies, und der andere tut das, und der dritte tut jenes, denn alle sind mit 
den Grundgütern in ausreichendem Maße versorgt.« (Ebd., 27 – Herv. 
im Orig.) Stehen sie hingegen nicht, nicht in ausreichendem Maße oder 
nicht in ausreichender Qualität zur Verfügung, dann geraten sie in das 
»Zeichen disjunktiver Dramatik« (ebd. – Herv. im Orig.): Die divergie-
renden Interessen unterschiedlicher Menschen fokussieren sich auf ein 
und auf das gemeinsame Interesse, den fundamentalen Bedarf zu be-
friedigen, ihren Alltag (wieder)herzustellen und ihr Nutzungs- und Ver-
fügungsrecht über das allzu knappe, für alle oder wenigstens viele kon-
ditionale Gut durchzusetzen. 

In dem Buch »Ökonomie des Alltagslebens« (2019) hat das Autoren-
kollektiv »Foundational Economy Collective« den Fokus auf diese fun-
damentalen Güter gelegt – und damit einen besonderen und quantitativ 
umfangreichen, von den ökonomischen Standardannahmen abwei-
chenden, deswegen für die Mainstream-Ökonomik unsichtbaren Be-
reich der Volkswirtschaften sichtbar gemacht (vgl. dazu Möhring-Hesse 
2020b): Mehr oder wenige alle in einer Gesellschaft lebenden Men-
schen nehmen Tag für Tag fundamentale Güter selbstverständlich in 
Anspruch. So bezieht eine jede und ein jeder – und dies unabhängig 
vom persönlichen Einkommen – Strom aus der Steckdose, benutzt Gas 
aus der Gas- und Wasser aus der Wasserleitung. Man fährt mit dem 
Bus zur Arbeit; den Zug nutzt man für die Dienst- oder Urlaubsreise. 
Fühlt man sich krank, geht man zur Ärztin oder zum Arzt. In Notfällen 
ruft man einen Krankenwagen, der Patienten in ein Krankenhaus 
bringt. Diese und viele andere Güter sind – »in den Ländern mit hohen 
Einkommen« (ebd., 51) – fundamental, um den Alltag zu leben. Dies 
fällt allerdings erst dann auf, wenn diese Güter ausfallen. »In solchen 
Fällen müssen Behörden und Politik die Fehler möglichst rasch behe-
ben« (ebd., 50f.), zumindest erwarten das die Menschen von ihren Be-
hörden und ›von der Politik‹. Die Gesamtheit der für den Alltag unver-
zichtbaren Güter sowie der zu deren Her- und Bereitstellung notwendi-
gen Aktivitäten macht – so das Autorenkollektiv – die Fundamental-
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ökonomie aus, unabhängig davon, wer diese Aktivitäten wie und unter 
welchen Bedingungen ausführt. 

So hilfreich diese produktivistische Perspektive auf diesen besonderen 
Bereich der Volkswirtschaften ist, dessen Konzeptualisierung über All-
tagsgüter ist ein wenig irreführend: Erstens werden viele der gesell-
schaftlich gewünschten, weil vorgegebene Bedarfe deckende Güter 
nicht wie Strom, Gas oder Wasser alltäglich, sondern – wie beispiels-
weise medizinische Leistungen oder Ehe- und Partnerschaftsberatung 
– in außergewöhnlichen, häufig prekären, gleichwohl für alle Menschen 
im Zuge ihres Lebens wahrscheinlichen Situationen genutzt. Andere 
Güter, wie beispielsweise schulische Bildung werden zwar alltäglich, 
gleichwohl nur in einer bestimmten Lebensphase in Anspruch genom-
men. Damit sie im Bedarfsfall genutzt werden können, müssen sie 
durchgängig – etwa in Form eines Krankenhauses oder einer Bera-
tungsstelle – zur Verfügung stehen. Für alle Menschen sind diese Gü-
ter nur in dem Sinne alltäglich, als die Gewissheit, sie im Bedarfsfall 
nutzen zu können, Bedingung der alltäglichen Lebensführung ist. Be-
steht diese Aussicht nicht, dann wird der Alltag auch dann prekär, wenn 
der Bedarf selbst (noch) nicht besteht. Zweitens sind diese Güter nicht 
›von sich aus‹ für den Alltag der Menschen fundamental; sie sind dies 
erst aufgrund politischer Setzungen, die den Bedarf der Menschen ›er-
schaffen‹ und entsprechend deren alltägliche Lebensführung formie-
ren. Dem Alltag geht Politik voraus, weswegen die »Ökonomie des All-
tagslebens« eine Politische Ökonomie ist. 

Meritorische Güter haben einen unmittelbaren Nutzen: Sie befriedigen 
Bedarfe, die den Menschen ›vorgeschrieben‹, und erfüllen Verfügungs- 
und Nutzungsrechte, die ihnen zugesprochen werden. Dadurch, dass 
sie diesen Nutzen realisieren, ›haben‹ Menschen die Bedarfe, die 
ihnen zugesprochen wurden. So werden sie zu den Menschen, die sie 
der Bedarfszuschreibung zufolge sind. Weiterhin haben meritorische 
Güter einen mittelbaren Nutzen: Dadurch, dass sie diese Güter nutzen, 
werden Menschen in ihre gesellschaftlichen Zusammenhänge einge-
meindet; durch deren Nutzung geraten sie in soziale Beziehungen und 
dort in die Positionen, die für sie vorgesehen waren. Mit den jeweils 
anderen teilen sie ein gemeinsames Wissen über ihre gesellschaftli-
chen Zusammenhänge und sie organisieren die Erwartungen, die sie 
an die jeweils anderen stellen, sowie die entsprechenden Erwartungs-
erwartungen. Kurz: Über die gesellschaftlich erwünschte Nachfrage 
werden Menschen vergesellschaftet. Sie werden zu Angehörigen und 
Mitwirkenden in ihren jeweiligen Zusammenhängen und werden durch 
die Güter, die sie nutzen, entsprechend sozialisiert. Weil dies gleicher-
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maßen für alle und weil dies auf Dauer gilt, werden gesellschaftliche 
Zusammenhänge über die Nutzung meritorischer Güter integriert. Folg-
lich besteht auch der ›Alltag‹ der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
darin, dass die sie bevölkernden Menschen diese Güter vorfinden und 
– im Bedarfsfall – selbstverständlich nutzen. Stehen sie nicht in ausrei-
chendem Umfang oder ausreichender Qualität zur Verfügung, gerät 
nicht nur die alltägliche Lebensführung der Menschen ›in die Krise‹, 
sondern auch die gesellschaftlichen Zusammenhänge, die diese Men-
schen bevölkern. 

Damit meritorische Güter bedarfsgemäß und d.h. hinreichend allge-
mein und hinreichend gut, damit sie – um mit Artikel 87f des Grundge-
setzes zu sprechen – flächendeckend, angemessene und ausreichend 
zur Verfügung stehen, werden entsprechende Infrastrukturen über das 
Land ›gelegt‹. Einrichtungen der Herstellung und der Bereitstellung so-
wie Einrichtungen der Nutzung werden errichtet und entsprechend aus-
gestattet; an diese Orte werden hinreichend qualifizierte Menschen ge-
bracht und mit der Herstellung und Bereitstellung dieser Güter beschäf-
tigt. Diese über das Land verstreuten Einrichtungen werden unterei-
nander vernetzt, darüber die Herstellung, Bereitstellung und Nutzung 
koordiniert und die Gewissheit über die alltägliche Nutzung oder die 
Nutzung im Bedarfsfall ›hergestellt‹. Darüber, dass sie an diese Orte 
der Herstellung, der Bereitstellung und der Nutzung gebracht und dar-
über in verbindende Netze integriert werden, werden Menschen verge-
sellschaftet – ›zusätzlich‹ dazu, dass sie auch durch die Nutzung der 
darüber bereitgestellten Güter bzw. die Aussicht darauf  vergesell-
schaftet werden. Diese Seite der meritorischen Güter lässt sich im Be-
griff der Infrastruktur einfangen. Wie die beiden lateinischen Wörter 
infra (= unterhalb) und struktura (= Zusammenführung) andeuten, refe-
riert der Begriff auf die untergründigen, normalerweise unsichtbaren 
und in den Untergrund geschaffenen Strukturen, die die Flächenden-
kende Herstellung und Bereitstellung von Gütern ermöglichen und 
diese in die Nähe der Menschen bringt, sodass sie diese nutzen kön-
nen, wenn sie ihrer – gemäß der politischen Bedarfssetzungen – be-
dürfen, und dabei so nutzen müssen, wie es dieser politischen Setzun-
gen entspricht. Mit ›Infrastruktur‹ wird das Materielle und das Stabile 
dieser Strukturen betont, die aufgrund dieser Eigenschaft eine plurale, 
variable und flexible Nutzung der darüber bereitgestellten Güter erlau-
ben und damit »Fließräume« (Laak 2018, 13) schaffen sowie Verände-
rungen eröffnen. Dadurch ermöglichen sie es Menschen, gemein-
schaftlich, innerhalb und auch außerhalb der eigenen vier Wände, am 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und teilzuhaben, – und sie er-
möglichen dies nicht nur, sondern erzwingen durch ihre materielle 
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›Wucht‹ deren Teilnahme und Teilhabe. Entsprechend spricht Dirk van 
Laak (2018) von Infrastrukturen als den »Lebensadern unserer Gesell-
schaft«. Mit diesem Bild weist er darauf hin, dass die referierten Güter 
über sie ermöglichenden Infrastrukturen die Menschen vergesellschaf-
ten, die an diesen Infrastrukturen ›hängen‹, und die Gesellschaft ›am 
Leben hält‹, die von den so vergesellschafteten Menschen bevölkert 
wird. Die Infrastrukturen graben sich in die alltäglichen Lebensverhält-
nisse der Menschen und in ihre gesellschaftlichen Zusammenhänge 
tief ein, strukturieren diese und bestimmen ihre alltägliche Praxis. Sie 
vernetzen menschliches Handeln miteinander und strukturieren soziale 
Beziehungen. Infrastrukturen »codieren […] menschliche Handlungen, 
den Habitus und das Wissen, sie bilden […] die Basis für kulturelle 
Praktiken, für soziale Organisation, Kommunikation und Informationen. 
Darüber hinaus ermöglichen sie deren Kontrolle.« (Ebd., 26) Eva Bar-
lösius (2019, 76 ff.) spricht zusammenfassend von einer »infrastruktu-
rellen Sozialität«. Auch deren Kehrseite wird mit ›Infrastruktur‹ ange-
sprochen, dass nämlich über die sozialisierende Wirkung der Infra-
strukturen Gesellschaften bestimmt werden, dass sie auch darüber be-
stehen und -fortbestehen. Weil sie ›von Dauer‹ sind, legen Infrastruk-
turen »Gesellschaften […] für lange Zeit fest, sie stellen […] ›Pfadab-
hängigkeiten‹ her.« (Laak 2018, 27) 

Im wissenschaftlichen, dann auch alltäglichen Sprachgebrauch ist ›Inf-
rastruktur‹ erst lange nach der »Klassischen Ära der Infrastrukturen« 
(ebd., 31) im 19. Jahrhundert, nämlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
gelangt (vgl. Laak 2000): Ausgehend von der NATO meinte man zu-
nächst die für den Betrieb von militärischen Einrichtungen und für die 
die Durchführung von Armeekampagnen notwendigen materiellen Vor-
kehrungen. Hingegen referierte man in der Entwicklungshilfe mit ›Infra-
struktur‹ alles das, was in den Entwicklungsländern ein ›menschenwür-
diges‹ Leben sichern sowie eine dynamische Wirtschaftsentwicklung in 
Gang setzen sollte. Dabei blieb es allerdings nicht. Der Begriff ›Infra-
struktur‹ trägt »eine deutliche Tendenz in sich […], immer weitere Be-
reiche der Gesellschaft damit zu kennzeichnen und sie zugleich einer 
zentralen Verantwortlichkeit zuzuordnen.« (Ebd.) Er wurde »zur stetig 
expandierenden Umschreibung für etwas, das für das Funktionieren 
von Wirtschaft und Gesellschaft, für Wohlstand und Lebensqualität un-
erlässlich zu sein scheint.« (Ebd.) Wenn man gegen diese Bedeutungs-
inflation den Begriff ›Infrastruktur‹ eher eng hält, also auf das Netz von 
Einrichtungen referiert, die erstens gesellschaftlich gewünschte Güter 
für einen breiten Nutzer:innenkreis bereithalten und zweitens die bei 
den akut oder potenziellen Nutzer:innen eine habitualisierte Alltagspra-
xis etablieren und darüber deren soziale Beziehungen strukturieren, 
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dann kommen zunächst die materiellen Infrastrukturen in den Sinn. 
Diese wurden in der bereits angesprochenen »klassischen Ära« mit 
hohen Investitionen, häufig von Kommunen, Regionen oder National-
staaten, geschaffen: Die Wasser- und Stromversorgung, die Wohn-
raumversorgung oder der Zug- und später der Automobilverkehr. Um 
Haushalte mit Wasser oder Strom zu versorgen, um Menschen Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen oder sie mobil zu machen, mussten 
Rohre und Kabel, Schienen- oder Straßennetze, Versorgungs- und Fi-
lialnetze geschaffen und gepflegt werden. Neben den materiellen Inf-
rastrukturen bestehen – in der klassischen Ära eher übersehen, dann 
im späten 20. Jahrhundert forciert und deutlicher hervorgehoben – die 
Infrastrukturen für soziale Dienstleistungen. Von dem bereits vorge-
stellten Autorenkollektiv werden diese als providentielle Infrastrukturen 
ausgezeichnet (Foundational Economy Collective 2019, 66). ›Provi-
dentiell‹ wird in der deutschen Übersetzung ihrer Studie auf das engli-
sche Verb ›to provide with‹ bzw. ›... for‹ in der Bedeutung von ›versor-
gen mit‹ und ›sorgen für‹ zurückgeführt. Im Unterschied zur techni-
schen Herstellung der materiellen Güter wird so die spezifische Arbeit, 
etwa Fürsorgearbeit, hervorgehoben, die zur Her- und Bereitstellung 
der sozialen Dienstleistungen in der Betreuung, in der Beratung und 
Begleitung von Menschen, in der Pflege oder Heilung, sowie in der Bil-
dung und Ausbildung oder in der Vermittlung von ästhetischen Erfah-
rungen notwendig ist. 
 

 2 Staatsaufgaben 
 
An den Infrastrukturen für meritorische Güter ist der Staat oder ge-
nauer: sind staatliche Institutionen typischerweise beteiligt – genauso 
wie an der über diese Infrastrukturen laufenden Bereitstellung dieser 
Güter. Mehr noch: Die gesellschaftlich gewünschten Güter und die da-
für erforderlichen Infrastrukturen bedürfen des Staates (vgl. Vogel 
2007). Diese Staatsbedürftigkeit ergibt sich bereits aus der politischen 
Natur der meritorischen Güter: Dass den Menschen Bedarfe zuge-
schrieben und entsprechende Verfügungs- und Nutzungsrechte zuge-
sprochen werden, läuft selbst dann über den Staat, wenn diese Bedarfe 
und Rechte außerhalb staatlicher Institutionen und in diesem Sinne zi-
vilgesellschaftlich ausgehandelt und diese den Staat als politischer Wil-
len aufgegeben wurden. Ob vermittelnd oder in originärer Weise ist der 
Staat Träger der Bedarfssetzungen und der Rechtsgewährung – und 
setzt den sich darin ausdrückenden Willen gesellschaftlich und d.h. 
auch gegenüber den Menschen durch, deren Bedarfe festgestellt und 
denen Rechte zugesprochen werden. Im Gegenzug wird der Staat aus 



et
hi

ku
nd

ge
se

lls
ch

af
t 
2/

20
22

10 

 

der Gesellschaft heraus verantwortlich gemacht, dass diese Bedarfe 
befriedigt und die Verfügungs- und Nutzungsrechte realisiert werden 
können, dass dazu die jeweiligen Güter in ausreichendem Umfang und 
angemessener Qualität hergestellt und dass diese allen Bedürftigen 
zur Verfügung stehen und im vorgesehenen Bedarfsfall genutzt werden 
können, dass dazu die jeweiligen Infrastrukturen bestehen und dass 
sie reibungslos ›funktionieren‹. 

So wie sich Infrastrukturen in die Lebensverhältnisse der Menschen 
und ihre gesellschaftlichen Zusammenhänge eingraben, so wie sie den 
Habitus der sie nutzenden Menschen, deren soziale Beziehungen und 
die gesellschaftlichen Zusammenhänge prägen, so hat sich die Verant-
wortungszuschreibung zur Staatsaufgabe verstetigt. Der moderne 
Staat entsteht als das Ordnungssystem der Gesellschaft, ohne dass 
ihm dieser Staatszweck zugeschrieben wurde oder er gegenüber der 
Gesellschaft diesen Zweck in Anspruch genommen hat. Zunächst 
wurde der Staat ›nur‹ für die Sicherheit nach innen gegen Angriffe auf 
Leben und Eigentum, für die »Gewißheit der gesetzmäßigen Freiheit« 
(Humboldt 1851, 103), also für den allgemeinen Schutz der privaten 
Rechte sowie für die Sicherheit nach außen gegen Angriffe auf das ei-
gene Territorium in Anspruch zuständig gesehen, wie dies Wilhelm von 
Humboldt in seinen »Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirk-
samkeit des Staats zu bestimmen« (1792, posthum 1851 veröffentlicht) 
ausführte. Als Staatsaufgaben gelten genau die Zwecke, die mit den 
staatlichen Mitteln ›erledigt‹ werden können, die der Staat monopoli-
sieren und damit als seine hoheitlichen Mittel gesellschaftlich durchset-
zen konnte. 

Allerdings sind die Aufgaben des modernen Staats eine zirkuläre An-
gelegenheit. Als diskursive Sachverhalte ergeben sie sich innerhalb 
der Ordnung, die der Staat über die Gesellschaft ausübt bzw. ausüben 
kann, – und verändern sich mit dieser. Was der Staat als seine Aufga-
ben ausgibt und damit zu seinen Aufgaben ›macht‹, ist nicht an inhalt-
lichen Vorgaben gebunden. Das Grundgesetz jedenfalls gibt nur einige 
wenige Hinweise zu den notwendigen oder fakultativen Staatsaufga-
ben, bietet darüber hinaus keine genaue Vorstellung von dem, was der 
verfassungsmäßige Staat zu tun oder zu lassen hat (vgl. Battis/ 
Edenharter 2022, 263f.). Zur Staatsaufgabe werden daher die Ziel- und 
Zweckbeschreibungen staatlicher Herrschaft, die im Staat in rechtmä-
ßigen Verfahren – etwa über Parlamente und Regierungen – festgelegt 
werden und die in der Gesellschaft hinreichende Akzeptanz finden (vgl. 
Kaufmann 1994, 18f.). In diesem Sinn machte sich der Staat (nicht nur) 
in Deutschland über die historisch ursprünglichen Staatsaufgaben hin-
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aus zur Aufgabe, die für die Gesellschaft als notwendig oder gewünscht 
vertretene Versorgung und die dafür erforderlichen Infrastrukturen zu 
gewährleisten (vgl. Schulze-Fielitz 1990). Dafür war die Vorstellung von 
der staatlichen Daseinsvorsorge einschlägig, wie sie u.a. der Staats- 
und Verwaltungsrechtler Ernst Forsthoff – trotz seiner Rolle in der ›Kon-
servativen Revolution‹ und ideologischen Nähe zum Nationalsozialis-
mus in der Bundesrepublik wirkmächtig – über viele Jahrzehnte hin-
weg vertreten hatte: Als Folge seiner »artifiziellen Daseinsformen«  
(Forsthoff 1971, 164) bedarf der »moderne Mensch« vielfältigen ›Ver-
sorgungen‹, kann sie aber selbst nicht herstellen und sich auch nicht 
verlässlich besorgen. Einzig der Staat kann in Ersatz treten – und den 
Bedarf des ›modernen Menschen‹ feststellen und für die notwendigen 
›Versorgungen‹ und damit den festgestellten Bedarf decken. »So lebt 
der moderne Mensch nicht nur im Staat, sondern auch vom Staat. […] 
Er weiß sich vom Staate abhängig und trägt an den Staat das Bedürfnis 
nach Sicherung und Gewährleistung seiner Existenz heran, das er in 
seinem labilen Individualbereich nicht mehr befriedigen kann.« (Ebd., 
149) 

Die gesellschaftlich gewünschten Güter und die dafür erforderlichen 
Infrastrukturen zu gewährleisten, auf diesem Wege fundamentale Be-
darfe der Menschen zu decken, deren alltägliche Lebensverhältnisse 
zu ermöglichen und die »infrastrukturelle Sozialität« aufrechtzuerhal-
ten, – das machte sich (nicht nur) der (deutsche) Staat zu einem veri-
tablen Staatszweck. Dazu bewegten sich staatliche Institutionen – im 
eigenen Verständnis und damit auch in ihrem Auftreten ›gegenüber‹ 
der Gesellschaft – außerhalb des hoheitlichen Bereichs, den der Staat 
mit den ihm vorbehaltenen Mitteln bestellt, und außerhalb des Be-
reichs, in dem sich der Staat ›mit sich selbst beschäftigt‹ und die ihm 
vorbehaltenen Mitteln verwaltet und sichert. Daher geht es bei der Ge-
währleistung der gesellschaftlich gewünschten Güter immer auch da-
rum, nicht-staatliche Akteure und Sachverhalte zu mobilisieren sowie 
zu steuern, dadurch nicht-staatliche Räume zu bewirtschaften sowie 
soziale Beziehungen und Interaktionen ›außerhalb‹ des Staates zu be-
stimmen. In der Gewährleistung gesellschaftlich erwünschter Güter 
geht es nicht zuletzt darum, die Nachfrage zu erzeugen, die mit diesen 
Gütern intendiert ist, d.h. die Bedarfe durchzusetzen, auf die diese Gü-
ter antworten sollen, sowie den Alltag, für den diese Güter fundamental 
sind. 

Wie die staatlichen Institutionen dabei vorgehen, ist über die verschie-
denen Handlungsfelder hinweg und für die verschiedenen Infrastruktu-
ren unterschiedlich. Entsprechend unterschiedlich sind die Weisen der 
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staatlichen Gewährleistung. Auf welchem Weg die jeweils zuständigen 
Institutionen vorgehen, das hat weniger mit der technischen Seite der 
jeweiligen Infrastrukturen, als vielmehr mit den jeweiligen Akteurskons-
tellationen und dem geschichtlichen Pfad der Infrastrukturen zu tun. Für 
die verschiedenen Bereiche ist die staatliche Gewährleistung hoch 
kontingent; jedoch ist sie im Sinne der bereits angesprochenen Pfad-
entwicklung von Infrastrukturen recht stabil. So unterscheiden sich Inf-
rastrukturen nicht nur hinsichtlich ihrer Gegenstände und der ›techni-
schen Seite‹ ihrer Herstellung, Bereitstellung und Nutzung, sondern 
auch hinsichtlich der Weisen ihrer staatlichen Gewährleistung und da-
her auch über die staatlichen Institutionen, die für ihre Gewährleistung 
jeweils zuständig sind, sich zuständig zeigen oder verantwortlich ge-
macht werden. Zumal im föderalen System der Bundesrepublik unter-
scheiden sich Infrastrukturen schließlich auch darin, wie sich die ver-
schiedenen Ebenen des Staates deren Gewährleistung untereinander 
aufteilen und wie sie ihre Gewährleistung untereinander koordinieren 
und sich zu deren Gewährleistung abstimmen. 

Indem staatliche Institutionen für die Gewährleistung gesellschaftlich 
gewünschter Güter und deren Infrastrukturen verantwortlich gemacht 
werden und in die Verantwortung treten, werden sie und damit letztlich 
auch ›der Staat‹ gesellschaftlich daran gemessen, ob und in welchem 
Maße, die versprochenen Güter in ausreichender Menge und Qualität 
zur Verfügung stehen. Dies wird vor allem dann als Maß der staatlichen 
Gewährleistung genommen, wenn dies nicht der Fall ist und Probleme 
bei der Herstellung, Bereitstellung oder Nutzung der zu gewährleisten-
den Güter gesehen werden. Diese Probleme werden dem Staat zuge-
schrieben und auf deren unzureichende Gewährleistung ›geschoben‹. 
Sie werden dem Staat als ›Staatsversagen‹ vorgehalten und mit man-
gelhafter Akzeptanz ›bestraft‹. In diesem Sinne ist der Staat der meri-
torischen Güter genauso bedürftig, wie diese staatsbedürftig sind. 

Dies alles gilt auch für den Sozialstaat, also für diesen besonderen, 
inhaltlich spezifizierten Bereich des Staates. Dessen Gewährleistungs-
verantwortung bezieht sich vor allem (nicht aber ausschließlich) auf die 
providentiellen Infrastrukturen und die darüber an Kinder, Frauen und 
Männer gebrachten sozialen Dienstleistungen. Seitdem sie deren Ge-
währleistung verantworten, haben staatlichen Institutionen diese 
Dienstleistungen typischerweise denjenigen Einrichtungen überlassen, 
die dafür in der Gesellschaft (und gegenüber dem Staat) eine originäre 
und authentische Zuständigkeit behaupteten. Anders, als sich das 
Forsthoff für das industriegesellschaftliche Zeitalter vorgestellt hatte, 
nahmen diese Einrichtungen – mit Hinweis auf die eigene ›Natur‹ oder 
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Geschichte – in Anspruch, den Bedarf an gesellschaftlich notwendigen 
›Vorsorgungen‹ zu entdecken, die jeweiligen Bedürftigen zu identifizie-
ren, sie zu erreichen und ihnen geeignete Dienstleistungen anzubieten. 
Dem Staat, wenigstens oberhalb der kommunalen Ebene, stellten sie 
dagegen eigene konzeptionellen und praktischen Fähigkeiten in dieser 
Richtung in Abrede. Allerdings entließen sie den Staat nicht aus seiner 
Gewährleistungsverantwortung, zogen diese aber – begründet u.a. mit 
dem Prinzip der Subsidiarität – von den gesellschaftlich gewünschten 
Gütern und den Infrastrukturen ab und übertrugen diese auf sich, die 
diese Güter erbringen und die Infrastrukturen bestellen. Weil in dieser 
Übertragung erfolgreich, wurde dem deutschen Sozialstaat zur Staats-
aufgabe, diejenigen Einrichtungen zu gewährleisten, die die gesell-
schaftlich gewünschten Dienstleistungen erbringen. Dieses Verhältnis 
war als Freie Wohlfahrtspflege über eine lange Zeit für den deutschen 
Sozialstaat typisch. 
 

 3 Politische Konjunkturen 
  
Meritorische Güter ›entstehen‹ in politischen Auseinandersetzungen, in 
denen Bedarfe zugewiesen und entsprechende Verfügungs- und Nut-
zungsrechte verteilt werden. Ebenso werden Staatsaufgaben politisch 
ausgehandelt – in den politischen Organen des Staates sowie zwi-
schen Staat und Gesellschaft. In beiden Hinsichten treffen divergie-
rende, durchaus auch opponierende Interessen aufeinander, für die 
politische Akteure ihre jeweiligen Machtressourcen mobilisieren. Eben-
falls in beiden Hinsichten sind diese politischen Auseinandersetzungen 
exklusiv: Nicht für alle der jeweils relevanten Interessen kann genü-
gend Macht aufgebracht werden, um mit in die Auseinandersetzungen 
vorkommen zu können oder dort wenigstens bemerkt zu werden. Der-
art »schwache Interessen« (vgl. Winter 1999) können nicht zuletzt die-
jenigen Menschen haben, die auf meritorische Güter besonders ange-
wiesen sind oder denen besondere Bedarfe zugewiesen und deswe-
gen die Nutzung entsprechender Güter vorgeschrieben wird. Deren In-
teressen finden zumeist nur dann Zugang zu den politischen Auseinan-
dersetzungen, wenn sie dort von den präsenten Akteuren anwaltschaft-
lich vertreten oder aber von Akteuren mit deren Interessen mitvertreten 
werden (vgl. Klenk u.a. 2022). 

Kommen politische Auseinandersetzungen über meritorische Güter 
und deren staatliche Gewährleistung zu Ergebnissen, ›ergeben‹ sich 
also meritorische Güter und übernehmen staatliche Institutionen dafür 
eine Gewährleistungsverantwortung, kommen anschließend die not-
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wendigen Infrastrukturen zustande und werden die vereinbarten Güter 
von all denjenigen genutzt, denen entsprechende Bedarfe zugespro-
chen wurden, – dann gerät die politische Vorgeschichte dieser Güter 
ins Vergessen und die Güter in den Zustand der konjunktiven Belang-
losigkeit. Indem sie selbstverständlich genutzt und dadurch die ihnen 
zugrundeliegenden Bedarfssetzungen vollzogen werden, indem die zur 
Versorgung notwendigen Infrastrukturen zum Alltag geworden sind und 
indem staatliche Institutionen ihren Anteil daran stillschweigend erfül-
len, gerät aus dem öffentlichen Bewusstsein, dass vormals umstritten 
war, ob diese Güter notwendig sind, wer sie zu welchen Bedingungen 
und zu welchen Zwecken nutzen darf und soll oder wie sie hergestellt 
sowie den Nutzer:innen zur Verfügung gestellt werden sollen, wer sie 
mit welchen Auflagen herstellen soll. Was zunächst Gegenstand politi-
scher Auseinandersetzungen war und zu dieser Zeit kontingent gewe-
sen war, wird zur ›zweiten Natur‹ der gesellschaftlichen Zusammen-
hänge, für die man sie ›erstritten‹ hat. Unter diesen Bedingungen ent-
falten Infrastrukturen ihre strukturierende Kraft: Durch ihr selbstver-
ständliches Angebot wecken sie bestimmte Bedarfe und erfüllen diese 
– und ignorieren andere; sie legen bestimmte Lebensformen im Ge-
gensatz zu anderen nahe und fördern diese; sie ermöglichen be-
stimmte soziale Beziehungen und geben sie den Menschen auf, be- 
oder verhindern hingegen andere. 

Werden die gesellschaftlich gewünschten Güter, die sie erbringenden 
Infrastrukturen oder deren staatliche Gewährleistung – aus welchen 
Gründen auch immer – zum Problem und werden diese Probleme öf-
fentlich manifest, löst sich deren alltägliche Selbstverständlichkeit auf 
– und die Güter geraten in eine disjunktive Dramatik. Was zuvor selbst-
verständlich war und jenseits der öffentlichen Aufmerksamkeit lag, wird 
repolitisiert und dadurch wieder zum Gegenstand politischer Auseinan-
dersetzungen. Die Infrastrukturen verlieren ihre scheinbare Natürlich-
keit und die meritorischen Güter, die sie ergeben, ihre alltägliche Plau-
sibilität. Deren Gewährleistung durch staatliche Institutionen steht in-
frage – und darüber auch die diesen Gütern zugrundeliegende Bedarfs-
setzungen und Nutzungsansprüche. Damit wird der politische Charak-
ter der meritorischen Güter und deren staatliche Gewährleistung, zu-
gleich auch deren Kontingenz manifest. Erneut wird über all dies ›ge-
stritten‹ – und dabei werden möglicherweise die Auseinandersetzun-
gen der Vergangenheit, die Akteurskonstellationen, die Interessenop-
positionen und die Argumente, wieder neu aufgelegt. Dann werden die 
Bedarfe und die darauf antwortenden Güter mehr oder weniger neu 
vermessen, werden deren Bereitstellung und deren Nutzung mehr oder 
weniger neu bestimmt sowie wird die Weise ihrer staatlichen Gewähr-



et
hi

ku
nd

ge
se

lls
ch

af
t 
2/

20
22

15 

 

leistung mehr oder weniger neu festgelegt. Materialisieren sich Ver-
handlungsstände wieder in meritorischen Gütern, in Infrastrukturen und 
in deren staatlichen Gewährleistung, dann stellt sich erneut ein Alltag 
ein – und diese Güter, deren Infrastrukturen sowie deren staatliche Ge-
währleistung treten erneut in die konjunktive Beliebigkeit ein, die sie 
vormals hatte.  

Über eine längere Zeitstrecke hinweg muss man für meritorische Güter 
und deren Infrastrukturen mit politischen Konjunkturen rechnen: Pha-
sen der politischen Auseinandersetzungen folgen Phasen der Depoliti-
sierung, denen wiederum Phasen der Repolitisierung folgen. Dabei 
sind diese Konjunkturen konkret und betreffen jeweils bestimmte Infra-
strukturen. Man führt Auseinandersetzungen über Wasserversorgung 
und über KITAs, über Wohnraum und Pflege, über Glasfasernetze und 
übers Internet – und eben nicht allgemein über meritorische Güter und 
deren Infrastrukturen. Weil konkret und gegenstandsbezogen verlau-
fen die politischen Konjunkturen für die verschiedenen Infrastrukturen 
nicht synchron – weder in der Zeit noch im Raum. 

Deshalb kommt in entsprechenden Auseinandersetzungen typischer-
weise nicht zur Sprache, dass die jeweils verhandelten Güter und de-
ren Infrastrukturen untereinander vernetzt (oder manchmal nur unzu-
reichend vernetzt) sind, dass sie gemeinsam – mehr oder weniger kon-
sistent vernetzt – die Infrastruktur der Gesellschaft ausmachen oder 
dass die Gewährleistung der providentiellen Infrastrukturen im Wesent-
lichen den Sozialstaat ausmacht. Für gewöhnlich wird das Ganze der 
öffentlichen Infrastrukturen deshalb nicht politisiert und wird – wenn 
überhaupt – nur als der Hintergrund der jeweils besonderen Infrastruk-
turen angesprochen, über die man gerade Auseinandersetzungen 
führt. Außerhalb von Grundsatzdebatten innerhalb von Parteien und 
anderen politischen Akteuren bestehen zumeist keine Anlässe, über 
›die Infrastruktur‹ in Auseinandersetzungen zu treten. Zudem lassen 
sich ›die meritorischen Güter‹ und lässt sich ›die Infrastruktur‹ in dieser 
Allgemeinheit politisch nur schwer besprechen und – noch weniger – 
über die Interessendifferenzen der Beteiligten hinweg aushandeln. 

Allerdings können derartige Phasen der Politisierung gleichzeitig ein-
treten, u.a. weil man sich mit ähnlichen Problemen beschäftigt, oder 
einander überlappen, etwa weil politische Auseinandersetzungen auf 
einem Handlungsfeld Probleme auf einem anderen Feld nach sich zie-
hen oder bewusstwerden lassen. Dass zur gleichen Zeit die Versor-
gung unterschiedlicher meritorischer Güter und unterschiedlicher Infra-
strukturen verhandelt wird, kann nicht nur professionellen Beobach-
ter:innen auffallen. Die Gleichzeitigkeit kann auch von den politischen 



et
hi

ku
nd

ge
se

lls
ch

af
t 
2/

20
22

16 

 

Akteuren bemerkt und in den verschiedenen politischen Arenen ›be-
nutzt‹ werden. Indem sie entsprechende Zusammenhänge herstellen 
und damit für die eigenen Positionen mobilisieren, machen sie sich und 
den jeweils anderen bewusst, dass sie in den verschiedenen Ausei-
nandersetzungen über ähnliche oder zusammenhängende Gegen-
stände, dass sie mit wiederkehrenden Argumenten und ähnlichen Pro-
grammen, in sich wiederholenden Kontroversen und bei wiederkehren-
den Interessengegensätzen streiten. Darüber wird in den politischen 
Auseinandersetzungen manifest, dass die verschiedenen Gegen-
stände ihrer Auseinandersetzungen gemeinsamen, mehr oder weniger 
zusammenhängend, die gesellschaftliche Infrastruktur ausmachen, 
dass sie gemeinsam die »Lebensadern« der Gesellschaft sind und 
dass ›ihr‹ Staat für ebendiese ›Lebensadern‹ eine übergreifende Ge-
währleistungsverantwortung trägt und diese eine Aufgabe ›ihres‹ Staa-
tes ist. Im historischen Rückblick lassen sich auch für die übergreifende 
Politisierung ›der Infrastruktur‹ und deren staatlichen Gewährleistung 
Konjunkturen ausmachen. 
 

 4 ›Gewährleistungsstaat‹  
 
Eine solche Phase der Politisierung beginnt nach dem Regierungs-
wechsel 1982. Die konservativ-liberale Regierung betrieb eine ange-
botsorientierte Wirtschaftspolitik – und suchte darüber die politischen 
Vorgaben vonseiten der Europäischen Union (›Binnenmarkt‹ auf Basis 
der ›vier Freiheiten‹) zu erfüllen sowie die volkswirtschaftlichen Struk-
turprobleme, wie sie sich in der verfestigten Massenarbeitslosigkeit und 
der regierungsamtlich festgestellten ›Standortschwäche‹ in Zeiten der 
Globalisierung zu lösen, suchte vor allem aber eine – neben der »geis-
tig-moralischen Wende« (Helmut Kohl) – wirtschaftspolitische Wende 
aus dem ›sozialdemokratischen Zeitalter‹ heraus zu inszenieren (vgl. 
zum Folgenden Bieling 2008 und Handschuhmacher 2018, 213–302). 
Seit Mitte der 1980er-Jahre betrieb man den Übergang zu einem dua-
len Rundfunksystem unter Beteiligung privater Sender. Die Bundes-
post wurde, wie eingangs erwähnt, in die drei selbstständige und pri-
vatwirtschaftlich verfasste Unternehmen Post, Telekom und Postbank 
umgewandelt. Seit 1989 versuchte man sich an einer weitreichenden 
Reform der Deutschen Bundesbahn. In den politischen Auseinander-
setzungen über diese infrastrukturellen Reformen und ihrer gemeinsa-
men »Verheißung der Entstaatlichung« (ebd., 213) wurde das Narrativ 
vom Gewährleistungsstaat kreiert – und dies als Opposition gegen die 
diese Reformen dominierende neoliberale Staatskritik und deren Vision 
vom ›schlanken Staat‹ (vgl. Bieling 2009). 
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Mit dem ›Gewährleistungsstaat‹ wurde von einem starken und gemein-
wohlorientierten Staat ›erzählt‹. Trotz der Opposition zum ›schlanken 
Staat‹ sollte diese Erzählung bei den neoliberal erzählten ›Staatsver-
sagen‹ mithalten können. So wurden die in der neoliberalen Staatskritik 
fokussierten Probleme aufgegriffen und an den Beginn der eigenen Er-
zählung gesetzt. Als deren Lösung wurde der ›Gewährleistungsstaat‹ 
ausgegeben – und zwar als im Vergleich mit dem neoliberalen ›schlan-
ken Staat‹ überlegende Alternative. Mithalten sollte die neue Erzählung 
auch mit der ›Modernität‹ des neoliberalen Staats, der die Gesellschaft 
freigibt und gesellschaftliche Ressourcen freisetzt, der dazu administ-
rativ und regulativ enthaltsamen ist, mehr noch: Der ›Gewährleistungs-
staat‹ sollte das neoliberale Narrativ an Modernität, an Dynamik und 
›Fortschritt‹ überbieten. 

Ausgedacht wurde der ›Gewährleistungsstaat‹ in den Verwaltungs- 
und Sozialwissenschaften. Das Narrativ wurde von politischen Akteu-
ren vor allem aus der neuen Sozialdemokratie aufgegriffen und in die 
politischen Auseinandersetzungen eingetragen. Politisch wirksam 
wurde es vor allem, als der ›Gewährleistungsstaat‹ in den politischen 
Diskursen nach dem Regierungswechsel zur rot-grünen Regierung 
1998 popularisiert und über die verschiedenen Handlungsbereiche und 
Politikfelder hinweg verallgemeinert wurde. 

Als Narrativ ist der ›Gewährleistungsstaat‹ zunächst einmal eine Er-
zählung über und gegen die Vergangenheit: ›Was gut gemeint war, 
wurde schlecht – und ist schlecht.‹ Dieser Teil des Plots geht so: 

• Dem Staat wurde das Gemeinwohl übertragen – und dies in 
doppelter Hinsicht: Der Staat hat das Gemeinwohl, ein ›Zu-
stand‹, der Gesellschaft, zu wahren und d.h. eben auch tatkräf-
tig zu verwirklichen; zugleich hat er das Gemeinwohl, dann zu-
meist als etwas dem Staat Vorgegebenes verstanden, zu ›er-
kennen‹ und damit den ›Zustand‹ zu bestimmen, den er wahren 
soll. So kam der Staat in ein ›Monopol‹ auf das Gemeinwohl. 
Damit wurde er sowohl praktisch als auch kognitiv überfordert, 
weil im Gegenzug die gesellschaftlichen Akteure in deren Ge-
meinwohlverantwortung entlastet wurden und deren Ressour-
cen zur Wahrung und Verwirklichung des Gemeinwohls unge-
nutzt blieben. In seiner Not hat der Staat die Gemeinwohlver-
antwortung an einige wenige, dafür große Interessenverbände 
abgegeben – und hat denen dadurch sich selbst und das Ge-
meinwohl ausgeliefert. In dieser und in jener Weise kann der 
Staat seiner ureigenen Verantwortung für das Gemeinwohl 
nicht gerecht werden (vgl. Schuppert 2002). 
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• Ebenfalls überfordert wird der Staat durch die übermäßig ge-
wachsenen Staatsaufgaben. Nachdem er zum Wohlfahrtsstaat 
geworden ist, wird er »zur Kompensation aller erdenklichen De-
fizite, Benachteiligungen und Strukturmängel angehalten« 
(Grimm/Hagenah 1990, 7) und stößt »dabei, anders als der im 
Prinzip ebenfalls grenzenlose Absolutismus, auf immer weniger 
natürliche Tätigkeitsgrenzen« (ebd.). Das unaufhaltbare 
Wachstum an Staatsaufgaben wird durch gesellschaftliche Er-
wartungen verursacht, die sich – indem sie immer wieder durch 
den Staat aufgegriffen und dadurch bestätigt werden – über die 
Zeit stetig vermehren und über die Grenze staatlicher Hand-
lungsmacht hinweggehen. Über diese Anspruchsspiralen wird 
der Staat gesellschaftlich gesteuert; er selbst kann nur noch in 
dem relativ schrumpfenden hoheitlichen Bereich steuernd wirk-
sam werden und außerhalb dieses Bereichs – und trotz der 
»Ausweitung der staatlichen Verfügungsmöglichkeiten« 
(Grimm 1990, 297) – nur noch wenig Einfluss nehmen. Schlim-
mer noch: Die »in Jahrhunderten entwickelte rechtliche Steue-
rung und Kontrolle der Staatstätigkeit« (ebd.) wird »in Mitleiden-
schaft gezogen […] und [kommt – Einf.] nur noch im schrump-
fenden Bereich der klassischen Staatstätigkeit in gewohnter 
Weise zum Zuge« (ebd.). 

• Nach Kriegsende setzte sich in der Bundesrepublik, nicht zu-
letzt über die Marke ›Soziale Marktwirtschaft‹ und über den 
Keynesianismus als Wirtschaftstheorie, ein wirtschafts- und so-
zialpolitisch aktiver Staat durch. Als dessen Aufgabe gilt, die ka-
pitalistisch verfasste Volkswirtschaft und deren immanenten 
Krisen zu bändigen, die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
auf Dauer zu stellen und den volkswirtschaftlich erzeugten 
Wohlstand auf die Bevölkerung gleichmäßig zu verteilen. Die 
Volkswirtschaft und deren Leistungsfähigkeit werden als eine 
Frage der staatlich zu leistenden Ordnung und wirtschaftliche 
Krisen sowie Verwerfungen als Mangel an Ordnung begriffen. 
Das führt zur fortschreitenden Regulierung der außerhalb des 
Staats liegenden wirtschaftlichen Aktivitäten. Diese Entwick-
lung hat einen Kipppunkt überschritten: Ein Übermaß an Regu-
lierung lähmt die wirtschaftlichen Aktivitäten und verhindert eine 
dynamische Entwicklung der Volkswirtschaft, ist dadurch ur-
sächlich für die Krisen der Volkswirtschaft und für wirtschaftli-
che Verwerfungen. Dies gilt zumal unter den Bedingungen der 
Globalisierung, da wirtschaftliche Akteure dem Übermaß an 
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Regulierung im eigenen Land entfliehen und ihre wirtschaftli-
chen Aktivitäten verlagern können. 

Wie eingangs erwähnt, lässt sich das Narrativ vom Gewährleistungs-
staat mit diesem rückwärts blickenden Teil des Plots unter das politi-
sche ›Dynamisierungsparadigma‹ einsortieren. Politisch hegemonial 
wird dieses Paradigma mit dem Aufstieg des Neoliberalismus seit den 
1980er-Jahren; es wird aber nicht ausschließlich durch diese Spielart 
der Deregulierungs- und Dynamisierungspolitik bedient (vgl. dazu 
Reckwitz 2019, 248–252, 261–268). Das Narrativ vom Gewährleis-
tungsstaat nimmt an diesem Paradigma teil, insofern es sich kritisch 
auf staatliche Überregulierung und staatliche Hyperaktivität bezieht 
und von den dadurch verursachten wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Verwerfungen ›erzählt‹. 

Im zweiten Teil des Plots ist das Narrativ vom Gewährleistungsstaat 
auf die Zukunft hin ausgerichtet: ›Gut gemeint – und gut gemacht.‹ Das 
wird so ›erzählt‹: 

• Der Staat wird als Gewährleistungsstaat zum »Staat der Zivil-
gesellschaft« (Franzius 2003, 493) – und teilt mit dieser und der 
sie ausmachenden Akteuren die Verantwortung für das gesell-
schaftliche Gemeinwohl. Diese beteiligt der Staat nicht nur in 
dem Sinne am Gemeinwohl, dass diese an öffentlichen Diskur-
sen teilnehmen und dadurch Mitsprache darüber haben, was 
als Gemeinwohl gilt. Weiterhin werden sie auch an den Aktivi-
täten beteiligt, das politisch ausgehandelte Gemeinwohl ›herzu-
stellen‹. Im Vergleich zum vorherigen ›Monopol‹ auf das Ge-
meinwohl nimmt sich der Gewährleistungsstaat zurück – und tut 
dies, um seiner Gemeinwohlverantwortung besser erfüllen zu 
können. »Die Nutzung bürgerschaftlicher Gemeinwohlkompe-
tenz ist eines der zentralen Kennzeichen und Anliegen des Ge-
währleistungsstaates« (Schuppert 2000, 20). 

• Statt wie zuvor nicht-staatliche Aktivitäten zu ersticken oder 
gleich zu verhindern, aktiviert der Gewährleistungsstaat die Ge-
sellschaft – und dabei insbesondere die privaten und d.h. we-
sentlich privatwirtschaftlichen Akteure. So mobilisiert er private 
Aktivitäten für gesellschaftlich gewünschte Zwecke, lenkt sie an 
die dafür richtigen Stellen und koordiniert sie untereinander. 
Dazu kontrolliert er die Aktivitäten der privaten Akteure und 
setzt die ihnen »auferlegten Gemeinwohlverpflichtungen« 
(ders. 2001, 411) durch. Im Notfall sollten die privaten Akteure 
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ausfallen, nimmt der Gewährleistungsstaat gesellschaftlich ge-
wünschte Leistungen in die staatliche Obhut. 

• Als Gewährleistungsstaat sieht der »Staat (einschließlich seiner 
Untergliederungen) [… in immer weiteren Bereichen (vornehm-
lich der Daseinsvorsorge) davon ab, die ihm obliegenden Auf-
gaben selbst wahrzunehmen, sondern ermöglicht Privaten im 
Rahmen hoheitlich gesetzter regulativer Vorgaben (z.B. Zielset-
zungen, Verfahrensregeln, Organisationsmodellen) die Aufga-
benerledigung; an die Stelle der ›eigenhändigen‹ staatlichen 
Leistungserbringung tritt die private Aufgabenerfüllung, aller-
dings nicht im Wettbewerb des ›reinen Marktes‹, sondern im 
Rahmen staatlicher Vorkehrungen zur Verwirklichung (auch) 
von Gemeinwohlzielen durch Private« (Schoch 2008, 241f.). 
Unter »Rückbau des traditionellen Wohlfahrts- und Interventi-
onsstaates« (ebd.) ermöglicht der Gewährleistungsstaat »pri-
vate Initiative« (ebd.) – und schützt zugleich »Gemeinwohlbe-
lange (z.B. Versorgungssicherheit, Verbraucherschutz, Um-
weltschutz)« (ebd.), indem er die privaten Initiativen steuert und 
in die richtige Richtung lenkt. 

• Die Gewährleistungsverantwortung wird als eine von verschie-
denen »Verantwortungsstufungen« (Schuppert 2000, 25) mit 
jeweils verschiedener »Intensivität staatlicher Aufgabenwahr-
nehmung« (ebd.) eingeführt; sie liegt zwischen der Stufe der 
Erfüllungsverantwortung und der der Auffangverantwortung. 
Als Gewährleistungsstaat privilegiert der Staat diese mittlere 
Stufe, zieht sich deshalb weitgehend aus der Erfüllungsverant-
wortung zurück und behält sich die Auffangverantwortung nur 
für Notfälle vor. Damit bleibt der Staat im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten und – mehr noch – spielt seine Möglichkeiten inner-
halb einer komplexen Gesellschaft deutlich besser aus. 

• Zugleich – und dies in derselben ›Erzählung‹ (und d.h. im sel-
ben Text) – wird die Gewährleistung als eine andere Weise er-
zählt, mit der Staat alle seine Aufgaben angeht – und auch 
seine hoheitlichen, die er nicht an andere gesellschaftlichen Ak-
teure, geschweige denn: private Akteure ›abgeben‹ kann. Dann 
gewährleistet der Staat auch die Sicherheit im Innern und den 
Rechtsschutz (vgl. ders. 2001, 404). Alle oder wenigstens die 
wichtigsten Staatsaufgaben lassen sich als Gewährleistungs-
aufgaben formulieren. Dies ist den veränderten Bedingungen 
der Globalisierung angemessen, als die Staaten an Souveräni-
tät u.a. durch die Internationalisierung des Rechts verlieren und 
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sich die privatwirtschaftlichen Akteure dem hoheitlichen Zugriff 
jedes Staates entziehen können. 

• Infolge dieser Verallgemeinerung der Gewährleistung können 
prinzipiell alle staatlichen Aktivitäten und Staatsaufgaben ›ab-
gegeben‹ und etwa privatisiert werden. Allerdings wird dies in 
der Erzählung vom Gewährleistungsstaat für die Zukunft nicht 
intendiert. Man stellt auch weiterhin einen, wenngleich engen 
Bereich der hoheitlichen Leistungserbringung in Aussicht und 
erhält von »Grenzen des Rückzugs in die Gewährleistung« 
(ders. 2000, 411). 

• Die Zukunft des Gewährleistungsstaats ist nicht fern, sondern 
hat – womöglich hinter dem Rücken der staatlichen Akteure – 
längst begonnen. Auch wenn sich das ›nur‹ in der eingangs er-
wähnten Grundgesetzänderung im Artikel 87f ausdrückt, wurde 
in Deutschland der ›Rückzug in die Gewährleistung‹ mit der Pri-
vatisierung in den 1980er-Jahren eingeleitet (vgl. Franzius 
2003, 499–502). Ein zweiter »Entwicklungsmotor für das Her-
aufziehen des ›Gewährleistungsstaates‹ ist die europäische In-
tegration« (ebd., 502): Nicht nur gegenüber den Mitgliedsstaa-
ten, auch gegenüber den privatwirtschaftlichen Akteuren auf 
dem Binnenmarkt funktioniert die Europäische Union als eine 
»Gewährleistungsgemeinschaft« (ebd.); und sie drängt die Mit-
gliedsstaaten, sich gegenüber den privatwirtschaftlichen Akteu-
ren auf die Gewährleistungsfunktion zu beschränken, ihnen 
vormals staatliche Aufgaben zum überlassen und ›Überregulie-
rungen‹ abzubauen. 

Zum Plot des Gewährleistungsstaats gehören auch die Hauptfiguren 
und deren Charaktere: Insofern das Narrativ auf die neoliberale Vision 
vom ›schlanken Staat‹ reagiert, wird die »Wiederauferstehung des 
Staates« (ebd., 494) erzählt. Der Gewährleistungsstaat hat es mit einer 
Vielzahl von gesellschaftlichen, vor allem mit privaten und – mehr noch 
– privatwirtschaftlichen Akteuren zu tun. Einmal freigesetzt und er-
mächtigt, sind diese hochaktiv und hochwirksam – und lassen sich, mal 
mit weniger und mal mit stärkerer Steuerung, auf das Gemeinwohl und 
damit auf einen gesellschaftlich erwünschten Zustand hin verpflichten. 
Sofern sie von staatlichen Institutionen abgewiesen werden, adressie-
ren sie Defizite, Benachteiligungen oder Strukturmängel nicht mehr an 
den Staat, sondern nehmen diese ›in die eigenen Hände‹. Wovon zu-
meist nicht erzählt wird, sind die gesellschaftlichen Akteure, die in den 
Zeiten zuvor für den Staat wichtig gewesen sind, die großen Interes-
senverbände, denen sich der Staat einst ausgeliefert hatte, oder die 
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Freie Wohlfahrtspflege, deren wirtschaftliche Ineffizienz der Staat über 
lange Zeit zugelassen hat. Ihnen gegenüber ist der Gewährleistungs-
staat zu nichts verpflichtet, weswegen mit dem Narrativ die Subsidiari-
tät – eher stillschweigend – aufgekündigt und die Kooperation umge-
deutet wurde. 

Den privaten und vor allem privatwirtschaftlichen Akteuren steht – so 
sieht es der Plot vor – ein starker und gesellschaftlich wirksamer Staat 
gegenüber: 

• Zwar kennt die Erzählung unterschiedliche Ebenen der staatli-
chen Gewährleistung und auch verschiedene, unterschiedlich 
spezialisierte staatliche Institutionen. Deren Gemeinsamkeit 
und deren Koordination, die Einheit des Staates ist im Narrativ 
vom Gewährleistungsstaat gegeben – und bereitet dem Staat 
keinerlei Probleme. 

• Dieser eine Staat zieht sich – über alle Ebene und Institutionen 
hinweg – in die Gewährleistung zurück und vermag es dann, 
private und privatwirtschaftliche Akteure zu aktivieren, zu steu-
ern und unter Kontrolle zu halten. In seiner Stärke und mit sei-
ner Wirksamkeit vermag er es, gesellschaftliche Erwartungen 
zu ›bewirtschaften‹, privaten Akteure zurückzuweisen, die 
›nach dem Staat rufen‹, und ihnen die Leistungen zuzuweisen, 
die sie beim Staat unterbringen wollten. Für all dies verfügt der 
Gewährleistungsstaat über genügend »Sachkompetenz, Know-
how, Unbestechlichkeit und Selbstbewusstsein« (Schuppert 
2001, 411). 

Mit seinem zweiteiligen, nach rückwärts und nach vorwärts gewandten 
Plot bietet das Narrativ vom Gewährleistungsstaat eine positive, dabei 
realistische Botschaft von einem modernen Staat ›auf der Höhe der 
Zeit‹. Dazu bricht das Narrativ die Komplexität unterschiedlicher Poli-
tikfelder in ein stark fokussiertes Bild vom Staat und setzt diesen Staat 
mit der dazu passenden Gesellschaft in Verhältnis. Politikfelder, die 
sich auf meritorische Güter sowie auf die sie ermöglichenden materiel-
len und providentiellen Infrastrukturen beziehen, mithin auch weitere 
Bereiche der Sozialpolitik, sind inkludiert. Das Narrativ ist weniger an 
den Staat adressiert – und nicht darauf aus, staatliche Akteure für Re-
formen in die Richtung des beworbenen Gewährleistungsstaates zu 
gewinnen. Appellativ ist es auf die Gesellschaft bzw. auf die sie aus-
machenden Bürger:innen bezogen. Diese sollen sich auf den gezeich-
neten Gewährleistungsstaat ›einlassen‹, von ›ihrem Staat‹ nicht mehr 
als die Gewährleistung von gesellschaftlich gewünschten ›Versorgun-
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gen‹ verlangen und sich im Zuge der staatlichen Gewährleistung von 
›ihrem‹ Staat aktivieren lassen; und sie sollen die Modernisierung ›ih-
res‹ Staates in Richtung eines Gewährleistungsstaates zulassen. 

Das Narrativ bietet eine Variante der in politischen Auseinandersetzun-
gen erfolgreichen, weil ausgleichenden ›Dritte Weg‹-Geschichten: Der 
Gewährleistungsstaat liegt zwischen dem vergehenden Leistungsstaat 
der Vergangenheit und dem von der neoliberalen Staatskritik als Alter-
native gezeichneten ›schlanken Staat‹, liegt »zwischen Minimalstaat 
und interventionistischem Wohlfahrtstaat« (Schuppert 2000, 18) oder 
schlicht »zwischen ›zu wenig‹ und ›zu viel‹ Staat« (Franzius 2003, 
495). Weil in der Mitte zwischen politisch unbeliebten, jedenfalls nega-
tiv bewerteten Extremen, erscheint der Gewährleistungsstaat ›gerade 
richtig‹. Wenigstens ist dies so intendiert. 

In der Erzählung vom Gewährleistungsstaat werden die Probleme und 
Mängel erklärt, auf die der Gewährleistungsstaat reagiert, – und zwar 
im Wesentlich dadurch, dass der Staat an gesellschaftlicher Überfor-
derung ›leidet‹ und sich aus der ›Klammer‹ der Gesellschaft befreien 
muss. Mit dieser Erklärung greift er Plausibilitäten der neoliberalen 
Staatskritik auf, vor allem die der staatlichen Überregulierung und Hy-
peraktivität. In seiner Distanzierung von der Vergangenheit ist das Nar-
rativ variabel: Je nach Erzählabsicht weicht der Gewährleistungsstaat 
nur graduell von der vergangenen oder bestehenden Weise der Staat-
lichkeit ab, realisiert sich in einer veränderten Staatlichkeit oder ist nur 
disruptiv, nach einem harten Bruch mit der bestehenden Weise staatli-
cher Herrschaft zu haben. Damit kann das Narrativ unterschiedliche 
Reformbereitschaften bedienen – und entsprechende politische Lager 
›vereinen‹. 

Das Narrativ orientiert auf einen »Staat der Zivilgesellschaft«. Es setzt 
dazu die Zivilgesellschaft in eine originäre und geradezu ursprüngliche 
Verantwortung für das gesellschaftliche Gemeinwohl – und wertet da-
mit die Zivilgesellschaft gegenüber dem Staat auf. Es ›gewährt‹ der Zi-
vilgesellschaft Mitspracherecht über das, was als Gemeinwohl gilt, – 
und bedient damit demokratische Erwartungen. Auf einen ›starken 
Staat‹ besteht das Narrativ, weil einzig dieser die sympathische Zivil-
gesellschaft möglich macht, immer wieder aktiviert und sie auf Dauer 
stellt. Das Narrativ ›macht‹ den Staat bescheiden – und verbirgt die 
weitreichenden Kontroll- und Steuerungsmacht, die der Staat gegen-
über der Zivilgesellschaft und der sie ausmachenden Akteure haben 
soll. Das Narrativ gibt sich also anti-etatistisch – und erzählt gleichwohl 
von einem ›starken Staat‹, dass man sich mit etatistischen Überzeu-
gungen in dieser Erzählung wiederfinden kann. 
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Für den Staat bietet das Narrativ eine allgemeine Orientierung – und 
ist in seiner Allgemeinheit für die verschiedenen Handlungsfelder staat-
licher Herrschaft prinzipiell uneindeutig. Für ein Handlungsfeld kann 
Gewährleistung dieses oder jenes heißen – und für andere Handlungs-
felder wiederum etwas anderes oder sogar ganz anderes. Nicht einmal 
im Abgleich mit der Vergangenheit wird das Narrativ – außer in der 
Frage der Privatisierung von ehemals öffentlichen Unternehmen oder 
von öffentlichem Eigentum – eindeutig. Seine Uneindeutigkeit wird 
noch einmal dadurch stärker, als in der Erzählung, gelegentlich sogar 
in einem der Texte, ›Gewährleistung‹, das Frame dieses Narrativ, 
mehrdeutig verwandt wird. In seiner Vagheit und der damit gegebenen 
Offenheit bedient das ›Pathos‹ von Modernität und Innovation: Der Ge-
währleistungsstaat ist anders, ist besser und ist irgendwie neu. Zu-
gleich gibt sich das Narrativ realistisch: Es distanziert die ›großen Er-
zählungen‹ vom Staat, vom starken Zentrum der Gesellschaft, vom Ga-
ranten des Gemeinwohls ebenso wie vom ›schlanken Staat‹ ab und 
erzählt von den Möglichkeiten, die der Staat unter den veränderten und 
dabei komplexen Bedingungen der Gegenwart hat. In diesem Realis-
mus gibt sich das Narrativ als unideologisch und pragmatisch. 

Das Narrativ vom Gewährleistungsstaat framt die neue Art der Staat-
lichkeit mit einem Begriff, mit dem eine typische Staatsaufgabe neben 
anderen Staatsaufgaben, oder besser: ein besonderer Typ von Staats-
aufgaben angesprochen wird. Wie bereits ausgeführt ist (nicht nur) 
dem deutschen Staat, neben den hoheitlichen Aufgaben der inneren 
und äußeren Sicherheit oder des Rechtsschutzes, die Gewährleistung 
von gesellschaftlich erwünschten, weil meritorischen Gütern ›zugefal-
len‹. Dieser bereits mit Gewährleistung beauftragte Staat wird in Rich-
tung auf einen Gewährleistungsstaat orientiert. Das führt – zunächst 
einmal im Narrativ – zu einer Verdoppelung der staatlichen Gewähr-
leistung: ›Gewährleistung‹ steht einerseits für eine Staatsaufgabe, die 
in verschiedener Weise ausgeführt werden kann; und sie steht ande-
rerseits für eine programmatische Weise, diese Staatsaufgabe zu er-
füllen, – und womöglich für das Programm, möglichst viele oder gar alle 
Staatsaufgaben in der Weise der Gewährleistung zu erfüllen. Diese 
Verdoppelung ist für das Narrativ funktional. Sie erlaubt es den ausge-
zeichneten Gewährleistungsstaat über etablierte Staatsaufgaben und 
damit über eine eingespielte Weise der staatlichen Herrschaft zu plau-
sibilisieren – und ihn dennoch als anders, besser und neu zu behaup-
ten. Bereits begrifflich bedient es damit sowohl diejenigen, die auf dem 
eingetretenen Pfad bundesdeutscher Staatlichkeit bleiben wollen und 
statten diesen mit dem Anschein von Modernität aus, als auch diejeni-
gen, die – nicht zuletzt in Konkurrenz zur neoliberalen Staatskritik – 
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disruptive Reformen und einen Pfadwechsel ›brauchen‹. Für die erste 
ist die ›Gewährleistung-‹ im ›Gewährleistungsstaat‹ die Gewähr für 
Konstanz, für die anderen ist der zusammengesetzte Begriff ›Gewähr-
leistungsstaat‹ eine starke Distanzierung zum bloß gewährleistenden 
Staat der Vergangenheit. 

Außerhalb des Narrativs ist die Verdoppelung hingegen misslich: Re-
feriert man auf eine typische Staatsaufgabe, die der Gewährleistung 
etwa von meritorischen Gütern und deren Infrastrukturen, könnte dies 
als eine programmatische Aussage im Sinne des Gewährleistungs-
staates (miss-)verstanden werden. Missverständnisse dieser Art sind 
nicht zuletzt deshalb wahrscheinlich, weil das Narrativ erfolgreich ge-
wesen ist – und deshalb allgemein zur Verfügung steht. Hätte man ei-
nen anderen, bedeutungsäquivalenten Begriff würde man zur Analyse 
staatlicher Herrschaft und insbesondere zur Analyse staatlicher Ge-
währleistung auf ›Gewährleistung‹ verzichten – und den Begriff dem 
Narrativ überlassen, das damit framt. Weil aber kein bedeutungsäqui-
valenter und ebenso sinnvoller Begriff verfügbar, geschweige denn: in 
Nutzung ist, wird man die sprachliche Verdoppelung in der Analyse 
staatlicher Gewährleistung wohl erdulden und ›Gewährleistung‹ und 
›Gewährleistungsstaat‹ hinreichen deutlich voneinander abheben müs-
sen. 
 

 5 Modernisierung staatlicher Gewährleistung 
  
Mit der Gegenüberstellung von Erfüllungs- und Gewährleistungsver-
antwortung funktioniert das Narrativ vom Gewährleistungsstaat für den 
Umbau der materiellen Infrastrukturen, – jedenfalls so lange man die 
für die Post, Telekommunikation, Bahn, Energie und Co. geschaffenen 
öffentlichen Unternehmen, etwa die Deutsche Bahn oder die Deutsche 
Post, als ›Staat‹ nimmt und deren Wirken als ›Erfüllung‹ deutet. Dann 
(und nur dann) lässt sich die Privatisierung der netzgebundenen Infra-
strukturen und lassen sich die Public Private Partnerships (PPPs) als 
»Rückzuge des Staates in die Gewährleistung« interpretieren. Aller-
dings wird man bei dieser Deutung einräumen müssen, dass diese 
Rückzüge nicht mit dem politischen Konzept des Gewährleistungs-
staats, sondern mit dem neoliberal geprägten Leitbild des ›schlanken 
Staats‹ eingeleitet worden sind, dass sie also nicht als Rückzuge ›in 
die Gewährleistung‹, sondern als Rückzuge des Staates gemeint wor-
den waren. Übernimmt man die Privatisierungen der netzgebundenen 
Infrastrukturen und die staatlich-privaten ›Partnerschaften‹ dennoch in 
das Narrativ vom Gewährleistungsstaat, dann trat der Gewährleis-
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tungsstaat ein neoliberales Erbe an – und dies offenbar zur rechten 
Zeit. Denn besser als vom Erblasser konnte in diesem Narrativ plausi-
bilisiert werden, dass der Staat den Umfang und die Qualität der In-
fostrukturangebote, z.B. in Form der Bundesnetzagentur, überwachen 
und kontrollieren und daher – entgegen der neoliberalen Euphorie über 
die erfolgreiche ›Entstaatlichung‹ – mächtig aktiv bleiben muss(te) (vgl. 
Bieling 2009). 

Für den Bereich der sozialen Dienstleistungen und damit für die provi-
dentiellen Infrastrukturen passte das Narrativ vom »Rückzug in die Ge-
währleistung« hingegen nicht – und musste dennoch auch für diesen 
Bereich geltend gemacht werden. Denn ›der Gewährleistungsstaat‹ 
wurde in hoher Allgemeinheit behauptet, in dieser Allgemeinheit in Dis-
tanz zur Vergangenheit gesetzt und über alle Politikbereiche hinweg 
als neue ›Einheit‹ und neue Art der Staatlichkeit in Aussicht gestellt. 
Um also im Ganzen bestehen zu können, musste der Gewährleistungs-
staat auch mit Bezug auf die sozialen Dienstleistungen und die dafür 
erforderlichen providentiellen Infrastrukturen kommen und der Sozial-
staat in einen Gewährleistungsstaat umgeformt werden. Jedoch war 
der bundesdeutsche Sozialstaat in diesem Bereich immer schon vor 
allem gewährleistend tätig – und war dies auch in den 1970er-Jahren 
beim »verspäteten Aufbau des Wohlfahrtsstaates im Bereich sozialer 
Dienste« (Bahle 2007, 281). Was immer man reformpolitisch seit den 
1990er-Jahren auf den Weg bringen wollte und tatsächlich gebracht 
hatte, – zu einem Gewährleistungsstaat konnte man den Sozialstaat 
dadurch nicht machen. 

Da ein »Rückzug in die Gewährleistung« nicht möglich war, musste für 
den Bereich der sozialen Dienstleistungen eine ›Modernisierung‹ der 
staatlichen Gewährleistung reichen. Diese wurde in vier Hinsichten be-
trieben (vgl. Bode 2013; Dahme/Wohlfahrt 2014; Schmid 2011;  
Möhring-Hesse 2018; ders. 2020a): 

• Sozialwirtschaft: Die für den bundesdeutschen Sozialstaat typi-
sche Privilegierung der Freien Wohlfahrtspflege wurde aufge-
geben; deren Einrichtungen wurden mit gewerblichen Leis-
tungserbringern gleichgestellt. Dadurch wurden sie aus den 
Wohlfahrtsverbänden ›herausgenommen‹ und gleich jenen zu 
Anbietern von sozialen Dienstleistungen gemacht; und gleich 
jenen wurden sie angehalten, in die Konkurrenz um staatliche 
Aufträge zu treten. Somit wurde ein Wettbewerb zwischen den 
Anbietern in Gang gesetzt, in dem jeder für sich unter starken 
Kosten- und Qualitätsdruck geriet. Zugleich setzt sich die den 
Wettbewerbsbedingungen angemessene, deswegen ›stärkere‹ 
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Form der inneren Betriebs- und Wirtschaftsführung, die ge-
werbliche Betriebswirtschaft (vgl. Möhring-Hesse 2008), durch 
– und die Anbieter gleichen sich in ihrer inneren Ökonomie un-
tereinander, oder genauer: sie gleichen ihre innere Ökonomie 
der Betriebswirtschaft der gewerblichen Anbieter an. 

• Kontraktmanagement: Für alle relevanten und kostenintensiven 
Hilfeformen schließt der Staat mit den Anbietern Leistungsver-
einbarungen. Darin werden nicht nur die zu erbringenden Leis-
tungen und die dafür sozialstaatlich aufzubringende Refinanzie-
rung ›vereinbart‹; geregelt wird auch, zu welcher Qualität die 
Leistungen erbracht und mit welchen Indikatoren die Qualität 
bemessen wird, dass und wie der Auftraggeber laufend über 
Ressourceneinsatz und Auftragserfüllung Bericht erhält und wie 
bei Abweichungen verfahren wird. Über dieses Kontraktma-
nagement sichert sich der auftraggebende Staat seinen durch-
gängigen Einfluss auf die Erstellung der von ihm beauftragten 
sozialen Dienstleistungen; und er sichert den kontinuierlichen 
Rückfluss von relevanten Informationen in der Auftragserfül-
lung. Indem er dieselben Kennzahlen und Berichtssysteme für 
alle seine Anbieter vorsieht und indem diese auf eine betriebs-
wirtschaftliche Rationalität hin ausgelegt sind, verstärkt der 
Staat den wettbewerblich erzeugten Druck zur inneren ›Be-
triebswirtschaftlichung‹. 

• Wohlfahrtsmärkte: In einigen Bereichen der sozialen Dienstleis-
tungen wurde von der Objekt- auf die Subjektsteuerung umge-
stellt. Die Verfügungs- und Nutzungsrechte wurden den Nut-
zer:innen in Form von Kaufkraft gewährt. Zugleich wurden 
ihnen die Auswahl sowie die Beauftragung der Anbieter über-
lassen. Aus den Nutzer:innen wurden dadurch Kund:innen der 
von ihnen genutzten Dienstleistungen. Mit diesen wurden auch 
die Leistungsersteller auf die neu geschaffenen »Wohlfahrts-
märkte« (vgl. Bode 2005, Nullmeier 2002, ders. 2004) gezwun-
gen. Dort werden sie nunmehr – in Konkurrenz zu anderen – 
von zahlungsbereiten Kund:innen gewählt und mit Dienstleis-
tungen beauftragt. 

• Rückzug aus der Infrastruktur: In einigen Bereichen, etwa bei 
der stationären medizinischen Versorgung, hat sich der Staat – 
dort durch die Leistungsabrechnung über Fallpauschalen – auf 
die Gewährleistung der jeweils gewünschten Dienstleistungen 
fokussiert, sich bei der Gewährleistung der providentiellen Inf-
rastrukturen hingegen zurückgenommen. Deren Erhalt und 
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Weiterentwicklung hat er zu großen Stücken denjenigen Leis-
tungserstellern überlassen, die Dienstleistungen auf deren 
Grundlage erbringen und dazu auf deren Erhalt und Entwick-
lung angewiesen sind, – und hat sie dafür gleichwohl nicht ent-
sprechend ausgestattet. 

Von dieser ›Modernisierung‹ der staatlichen Gewährleistung war im 
Narrativ des Gewährleistungsstaats nicht die Rede. Sie ist aber wohl 
die geheime ›Botschaft‹ dieses Narrativs: Das Neue am Gewährleis-
tungsstaat ist nicht der Fokus auf die Gewährleistung, sondern die über 
Wettbewerb und Markt bzw. Quasi-Markt laufende und auf wirtschaftli-
che Effizienz zielende Art der staatlichen Gewährleistung. Deswegen 
orientierte man sich bei den materiellen Infrastrukturen nicht am Pfad 
der staatlichen Gewährleistung, den man im Bereich der sozialen 
Dienstleistungen und der providentiellen Infrastrukturen beschritten 
hatte, also nicht am Pfad der Subsidiarität oder Kooperation. Stattdes-
sen sollte sich der Sozialstaat die bei der Reform der materiellen Infra-
strukturen durchgesetzte wettbewerbs- und marktförmige Steuerung 
zum Vorbild nehmen – und musste dazu seinen Pfad der Subsidiarität 
und Kooperation verlassen. Geändert wurde mithin die Art der staatli-
chen Gewährleistung; von einem »Rückzug des Staates in die Gewähr-
leistung« kann hingegen nicht die Rede sein. 

Von einem »Rückzug« des Staats kann auch in einer zweiten Hinsicht 
nicht gesprochen werden: Über die wettbewerbs- und marktförmige 
Steuerung sowie über das Kontraktmanagement hat der gewährleis-
tende Sozialstaat seine Kontrolle über die von ihm gewünschten 
Dienstleistungen, die von beauftragten Leistungserbringer sowie die 
Nutzer:innen erweitern und intensivieren können (vgl. Möhring-Hesse 
2008). 

• Stärkere Kontrolle geschieht über das Auftragsverhältnis: Sozi-
alstaatliche Institutionen schreiben diejenigen Dienste aus, für 
die sie sich verantwortlich sehen, – und definieren darin diese 
Dienste, den damit verbundenen Nutzen sowie die dem Nutzen 
zugrundeliegenden Bedarfe. Indem sich Leistungserbringer auf 
staatliche Ausschreibungen bewerben, ›unterwerfen‹ sie sich 
dem darin enthaltenen ›Willen‹. Unter den Bedingungen des 
Wettbewerbs haben sie diesen, ihnen fremden Willen zu mög-
lichst geringen Kosten und möglichst hoher Qualität zu erfüllen. 
Nur scheinbar sieht das in den Bereichen anders aus, in denen 
die Leistungserbringer ihre Dienstleistungen auf Wohlfahrts-
märkte Kund:innen ›anbieten‹. Vermeintlich ist der Staat auf 
diesen Pseudo-Märkten außen vor und hat sich aus diesen 
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Bereichen zurückgezogen, als er sie auf Wohlfahrtsmärkte um-
gestellt hatte. Tatsächlich gibt es die dazu geschaffene Kauf-
kraft für die staatlich gewünschten Dienstleistungen ›nur‹ zu 
staatlich festgelegten Bedingungen und Auflagen. Indem Nut-
zer:innen ihre Kaufkraft realisieren, ratifizieren sie die ihnen vor-
gegebenen Bedingungen und Auflagen. Zwar haben es die An-
bieter auf Wohllfahrtsmärkten immer auch mit subjektiven Prä-
ferenzen ihrer Kund:innen, grundlegend aber mit staatlichen 
Vorgaben über berechtigte Bedarfe und entsprechend berech-
tigte Dienstleistungen zu tun. 

• Die verstärkte Kontrolle geschieht über das Kontraktmanage-
ment: Indem die Leistungserbringer ihre innere Ökonomie für 
die staatlichen Institutionen transparent machen, können diese 
die beauftragten Dienstleistungen spezifizieren sowie die Kos-
ten- und Qualitätserwartungen modifizieren – und können ent-
sprechende Erwartungen bei den beauftragten Anbietern lau-
fend durchsetzen. Ähnlich wirkt der Verbraucherschutz und wir-
ken Qualitätskontrollen in den Bereichen, die auf Wohlfahrts-
märkte umgestellt wurden. 

• Schließlich geschieht die verstärkte Kontrolle über die Ordnung 
des Nutzungsverhaltens und die Kontrolle der ordnungsgemä-
ßen Nutzung. Indem die Nutzer:innen, zumal wenn sie die Po-
sition von Kund:innen haben, die Bedarfe haben, die der Staat 
für sie vorsieht, und deshalb die Dienstleistungen nachfragen, 
die der Staat ihnen zusichert und deswegen zu gewährleisten 
sucht, steuert der Staat das zu dieser Nachfrage passende An-
gebot – und damit Anbieter der jeweils nachgefragten Dienst-
leistungen. 

Mithilfe des principal-agents-Schemas lässt sich die neue Art der staat-
lichen Gewährleistung so auszeichnen: Mit der Modernisierung der so-
zialen Dienstleistungen und der providentiellen Infrastrukturen macht 
sich der gewährleistende Staat zum principal der nicht-staatlichen Ein-
richtungen, die von ihm mit der Erstellung von Dienstleistungen beauf-
tragt werden: zugleich macht er die Nutzer:innen dieser Dienstleistun-
gen zu principals der Einrichtungen, die sie mit den jeweils von ihnen 
benötigten Dienstleistungen beauftragen oder wenigstens beschäfti-
gen. So geraten die Leistungserbringer in eine doppelte agent-Position 
(Finis-Siegler 2021, 206f.): Einerseits sind sie agents des principals So-
zialstaat; und zugleich sind sie agents derer, die die von ihnen erstell-
ten Dienstleistungen konkret nachfragen. Allerdings stehen beide prin-
cipals den Anbietern nicht gleichberechtigt gegenüber, weswegen 
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diese auch zwischen diesen beiden nicht ›zerrieben‹ werden. Vielmehr 
bestimmt der Sozialstaat die Nachfrage derer, die den Anbietern 
Dienstleistungen konkret ›abnehmen‹, beauftragt diese mit einem be-
stimmten Bedarf und einer entsprechenden Nachfrage – und ›wirkt‹ 
mithin auch als principal der principals auf die Leistungserbringer ein. 
Diese Bedingungen zu schaffen und diese zu halten, sich in die Posi-
tion des principals sowie in die des principals der principals zu bringen, 
ist bereits Ausdruck der veränderten Art der staatlichen Gewährleis-
tung. Die sich aus dieser Position ergebenden Probleme zu lösen oder 
wenigstens zu minimieren und zu verflüssigen, wird zur wesentlichen 
Aufgabe der staatlichen Gewährleistung: Das asymmetrische Verhält-
nis zu seinen agents muss der Sozialstaat so gestalten, dass diese 
seine Aufträge auftragsgemäß ausführen und damit zugleich die Auf-
träge seiner Kund:innen (und nicht mehr und nicht weniger und schon 
gar nicht anderes) erfüllen, ohne dass seine Auftragnehmer die sich 
daraus ergebenden Informationsasymmetrien gegen ihn oder übermä-
ßig in eigenem Interesse nutzen können. 

Diese Asymmetrien werden im Narrativ vom Gewährleistungsstaat ge-
rade nicht erzählt. Dort besteht eine recht symmetrische Welt, in der 
sich der Staat gegenüber Anbietern und Nutzer:innen zurückhält und 
ihnen alle Freiheiten dieser symmetrischen Welt einräumt – und selbst 
vor allem reflexiv und lernend unterwegs ist. Jedoch lebt der gewähr-
leistende Staat in der Modernisierung der sozialen Dienstleistungen 
und der sie tragenden providentiellen Infrastrukturen nur die starken 
Steuerungs- und Kontrollansprüche aus, die in dem Narrativ als etatis-
tische Bassläufe zur antietatistischen Melodie festgestellt wurden. Die 
kontraktuelle Indienstnahme sowie die verstärkte Kontrolle der vom 
Staat beauftragten Leistungserbringer semantisch ›aufzupuffen‹ sowie 
modern und d.h. anti-etatistisch zu framen, zugleich die darin liegende 
›Verstaatlichung‹ der sozialen Dienstleistungen mit einem hinreichend 
sympathischen und vertrauenerweckenden Bild vom Staat zu legitimie-
ren, – das ist vermutlich die wichtigste Leistung der Erzählung vom Ge-
währleistungsstaat auf dem sozialpolitischen Feld. 

Auch wenn der Gewährleistungsstaat gelegentlich positiv auf das sozi-
alpolitische Leitbild der Subsidiarität bezogen wird, hat sich die staatli-
che Gewährleistung mit Modernisierung der sozialen Dienstleistungen 
und der providentiellen Infrastruktur von diesem Leitbild gelöst (vgl. 
Segbers 2008). Bei allen Uneindeutigkeiten und bei aller Vagheit, die 
mit dem ›katholischen Prinzip‹ der Subsidiarität verbunden waren (vgl. 
Sachße 2003), wurde darunter den nicht-staatlichen Akteuren, die 
Dienstleistungen – als ureigener Vollzug, als eigentlicher Zweck, aus 
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der gesellschaftlichen Stellung oder durch die ›eigene Natur‹ – erbrin-
gen, eine Erstverantwortung für ebendiese Dienstleistungen zugespro-
chen. Der Staat wurde in die Pflicht gesetzt, deren Erstverantwortung 
zu respektieren und – darüber hinaus – die aus eigenem Antrieb und 
eigenem Ermessen erstverantwortlichen Einrichtungen subsidiär zu 
unterstützen. In dem Narrativ vom subsidiären Sozialstaat bezog sich 
die staatliche Gewährleistung nicht unmittelbar auf die Dienstleistun-
gen, sondern auf die diese Dienstleistungen verantwortenden gesell-
schaftlichen Einrichtungen. Ohne deswegen die Subsidiarität deswe-
gen zum Maßstab zu nehmen, kann im Abgleich mit der Subsidiarität 
die Änderung in der Art der staatlichen Gewährleistung und kann ins-
besondere die darin liegende Verstaatlichung sichtbar gemacht wer-
den: Mit der Modernisierung der sozialen Dienstlungen und der provi-
dentiellen Infrastrukturen hat sich der Staat in die Erstverantwortung 
gebracht, die der Subsidiarität zufolge dem Staat vorgelagert und vor-
gegeben war. Nunmehr beauftragt der Staat nicht-staatliche Akteure – 
und macht sie dadurch und nach seinem Maße für die Erstellung der 
von ihm gewünschten Dienstleistungen verantwortlich. Durch geeig-
nete Kontrolle muss er sicherstellen, dass die beauftragten Dienstleis-
ter den Auftrag nicht nach deren eigenen Interessen, sondern im Inte-
resse des auftraggebenden, für die Dienstleistungen erst- und letztver-
antwortlichen Staates erfüllen. Der Respekt für den jeweils eigenen 
Vollzug, die ureigenen Zwecke oder die ›eigene Natur‹, auf den man 
den subsidiären Staat verpflichtet hatte, hat der Sozialstaat damit auf-
gegeben. Weil er sich für die von ihm gewünschten Dienstleistungen 
erst- und letztverantwortlich wähnt, hat er sich den nicht-staatlichen 
Einrichtungen gegenüber gleichgültig gemacht, und ignoriert, warum 
diese Dienstleistungen erbringen und bereit sind, dies auch im staatli-
chen Auftrag zu tun. Für ihn zählt ›nur‹, dass sie Dienstleistungen in 
seinem Auftrag, dass sie diese auftragsgemäß und dass sie diese mit 
hoher wirtschaftlicher Effizienz erbringen – und dass sie dafür unmittel-
bar ohne mittelbar staatliches Geld einnehmen. 

Konzeptionell verabschiedet sich der Staat auch aus den Kooperati-
onsverhältnissen, die ihn zuvor ausgezeichnet hatten (vgl. Möhring-
Hesse 2008; dagegen Reichenbach 2018) – und dies, obgleich im Nar-
rativ vom Gewährleistungsstaat durchgängig vom ›kooperativen Staat‹ 
die Rede ist. Während Kooperationen eine gewisse Symmetrie bein-
halten sowie wechselseitige Austauschverhältnisse und Einflüsse im-
plizieren, hat man durch die Modernisierung der sozialen Dienstleistun-
gen und der providentiellen Infrastrukturen die Beziehungen zu den be-
auftragten Anbietern wie übrigens auch zu den Nutzer:innen vereinsei-
tigt. Die Leistungserbringer erstellen die staatlich gewünschten Dienst-
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leistungen, die von den Nutzer:innen, den staatlichen Bedarfsvorstel-
lungen und den damit verbundenen Bedingungen folgend, genutzt wer-
den. Weder aus der Leistungserstellung noch aus der Nutzung soll sich 
ein ›Mitspracherecht‹ an den Dienstleistungen und deren Nutzung er-
geben; der sich durch die Erstellung und Nutzung ergebenden Informa-
tionsvorsprung sollen Anbietern und Nutzer:innen keine Einflussmög-
lichkeiten auf den gewährleistenden Staat geben. Nur in dem Maß, wie 
das ausgeschlossen wird, kann die langfristige Anspruchsmehrungen 
gestoppt, können neue Ansprüche aus der Gesellschaft abgeblockt 
und kann die Überforderung des Staates verhindert werden. Um aus 
der laufenden Leistungserstellung und der Nutzung lernen zu können, 
ohne dazu auf die parteiischen Informationen der Anbieter und der Nut-
zer:innen angewiesen zu sein, sichert der Staat den ständigen Infor-
mationsfluss nach eigenen Kennzahlen und mit eigenen Berichtssys-
temen. Gelegentlich gibt er Anbietern wie Nutzer:innen darüberhinaus-
gehende Mitsprache – etwa in parlamentarischen Anhörungen. Dort 
haben sie dann die Gelegenheiten, Bericht über ihre Dienstleistungen 
und die sie ermöglichenden Infrastrukturen nach eigenem Ermessen, 
aber nicht ohne politische Rücksichtnahme zu geben. 
 

 6 Nachhaltige Wirksamkeit 
 
Das Narrativ vom Gewährleistungsstaat wird – nachweislich der in die-
sen Beitrag verhandelten wissenschaftlichen Fundstücke – in den 
1990er-Jahren und im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts ›gepflegt‹ 
– und wird in diesen zwei Jahrzehnten als die Erzählung über den deut-
schen (Sozial-)Staat wirksam. Dass der Staat ein Gewährleistungs-
staat ›ist‹ und dass es sich deshalb auf seine Gewährleistungsverant-
wortung konzentrieren, sich gelegentlich auf diese Staatsaufgabe ›zu-
rückziehen‹ muss, prägt das Bild vom Staat und seinen Staatsaufga-
ben – und zwar sowohl das Bild, das die staatlichen Institutionen von 
›dem Staat‹ und dessen Aufgaben zeichnen, als auch das Bild, das 
sich die bundesdeutsche Öffentlichkeit von ›ihrem‹ Staat macht. Diese 
Wirksamkeit wird in diesem Beitrag allerdings nur behauptet und nicht 
empirisch plausibilisiert – und kann mithin an dieser Stelle nur als Hy-
pothese für empirische Narrationsforschung in vier Richtungen gelten: 
mit Bezug auf die Selbstdeutung staatlicher Institutionen in den politi-
schen Organen des Staates und gegenüber der sozialpolitischen Öf-
fentlichkeit, mit Bezug auf die Einstellungen der Nutzer:innen von sozi-
alen Dienstleistungen – und mit Bezug auf die gegenüber Staat und 
Nutzer:innen doppelten agents, also mit Bezug auf die Selbstdeutung 
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von Anbietern staatlich beauftragter und darüber gesellschaftlich ge-
wünschter sozialer Dienstleistungen. 

In dem gezeichneten Bild vom Gewährleistungsstaat wird – mit dem 
beabsichtigten Widerspruch zur neoliberalen Staatskritik – in dem Nar-
rativ ratifiziert, dass dem Staat – jenseits seiner hoheitlichen Aufgaben 
etwa im Bereich der inneren und äußeren Sicherheit oder des Rechts-
schutzes – die Verantwortung für eine Vielzahl von gesellschaftlich ge-
wünschten ›Versorgungen‹ zugefallen ist, die es nicht geben könnte 
und nicht geben würde, wenn über den Staat nicht entsprechender Be-
darf festgestellt, Versorgungs- und Nutzungsrechte vergeben und die 
Erstellung sowie Bereitstellung dieser ›Versorgungen‹ gewährleistet 
würden. Ratifiziert wird also nicht nur die dem deutschen Staat zuge-
wachsenen Staatsaufgaben und die Staatsbedürftigkeit gesellschaft-
lich gewünschter ›Versorgungen‹, sondern werden auch die gesell-
schaftlichen Verhältnisse und die darin eingewobenen Arbeits- und Le-
bensverhältnisse, schlichtweg der kollektive Alltag, so wie es in den 
staatlich zu gewährleistenden ›Versorgungen‹ vorgesehen oder ge-
nauer: so wie es sich darüber eingestellt hat und fortgeschrieben wurde 
und wird. 

Das Narrativ vom Gewährleistungsstaat bietet damit eine Erzählweise 
für eine längst entwickelte Staatlichkeit sowie für die gewachsene 
Staatsbedürftigkeit der Gesellschaft. Darin löst es ältere Narrative, wie 
etwa das der Daseinsvorsorge oder das der Subsidiarität ab, in denen 
sich sowohl die Staatsbedürftigkeit der Gesellschaft und der sie tragen-
den ›Versorgungen‹ als auch die dazu korrespondiere Staatlichkeit der 
staatlichen Institutionen entwickelt haben. Im Unterschied zur ›Da-
seinsvorsorge‹ setzt das Narrativ vom Gewährleistungsstaat die ›Pro-
duktion‹ der gesellschaftlich gewünschten Güter in Distanz zum Staat. 
In dieser Distanz kann – und dies im Unterschied zur ›Daseinsvor-
sorge‹ und zur ›Subsidiarität‹ – die Erstellung und Bereitstellung der 
gesellschaftlich gewünschten Güter als Teil der Volkswirtschaft gese-
hen werden. Möglich ist dies unabhängig von der rechtlichen Stellung 
der jeweiligen Anbieter und von den kontraktuellen Verhältnissen zwi-
schen diesen und den Nutzer:innen: Wie gewerbliche Anbieter oder 
Anbieter aus der Freien Wohlfahrtspflege können öffentliche Unterneh-
men und selbst staatliche Stellen als Produzenten sozialer Dienstleis-
tungen angesprochen und damit ›innerhalb‹ der Wirtschaft verortet 
werden. Ebenso lassen sich sowohl marktförmige Vertragsverhältnisse 
zwischen Konsument:innen und Anbietern ebenso wie öffentliche Nut-
zungsrechte gegenüber staatlich beauftragten Anbietern ›in der Wirt-
schaft‹ verorten. Trotz der abweichenden Verortung ihrer Her- und 
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Bereitstellung bleiben die sozialen Dienstleistungen – wie in den Nar-
rativen der Daseinsvorsorge oder der Subsidiarität – staatsbedürftig 
und staatsabhängig; und wie in diesen Narrativen werden die staatli-
chen Institutionen für diese Güter in Verantwortung gesetzt und daran 
gemessen, dass soziale Dienstleistungen ›in der Wirtschaft‹ ausrei-
chend zur Verfügung stehen, dass die Nutzer:innen im Bedarfsfall da-
rauf zugreifen und so den Alltag führen können, der mit diesen Dienst-
leistungen vorgesehen und ihnen versprochen ist. Die produktionisti-
schen Erzählungen von den sozialen Dienstleistungen als einem rele-
vanten Teil der Volkswirtschaft, ob als »Fundamentalökonomie« 
(Foundational Economy Collective 2019) oder als Sozialwirtschaft  
(Finis Siegler 2021), haben das Narrativ vom Gewährleistungsstaat zur 
Voraussetzung – und bestätigen, sofern denn selbst wirksam, dessen 
Wirksamkeit. Auch dies wird an dieser Stelle nur behauptet und müsste 
sich empirisch bestätigen lassen. 

Wirksam und – mehr noch – hegemonial wurde das Narrativ vermutlich 
nicht wegen seines konventionellen Inhalts, sondern dadurch, dass es 
diesen Inhalt in eine neue und zeitgemäße, in eine modische ›story‹ 
und – mehr noch in eine »story of rising« präsentierte. Erst dadurch 
schloss das Narrativ zur neoliberalen Staatskritik auf und konnte die-
ser, mit seinem recht konventionellen Inhalt, ›Paroli‹ bieten: Zwar ist 
›der Staat‹ ein Problem und er macht Probleme; er löst jedoch diese 
Probleme aus eigener Kraft und wird neu und zeitgemäß, mehr noch: 
wird zum Inbegriff moderner Staatlichkeit in einer komplexer geworde-
nen Gesellschaft und Welt. Dabei wurde Neues und Anderes selbst 
nicht erzählt; aber das, was erzählt wird, erscheint durch die Art der 
Erzählung als neu und anders, erscheint als eine ›strahlende Zukunft‹. 
In dieser Hinsicht ist das Narrativ vom Gewährleistungsstaat eher sug-
gestiv als argumentativ. ›Strahlend‹ und deswegen der neoliberalen Al-
ternative überlegen ist die narrativ erzeugte Zukunft allerdings deshalb, 
weil sie denjenigen, die sich in der Erzählung vom Gewährleistungs-
staat bewegen oder ›dem Staat‹ diese Erzählung wenigstens abneh-
men, als ihre Gegenwart vertraut ist und dem entspricht, worauf sie sich 
in ihrer Gegenwart verlassen können wollen. 

Als Alternative zur neoliberalen Staatskritik wird das Narrativ vom Ge-
währleistungsstaat vermutlich auch deshalb wirksam, weil die neolibe-
ralen Reformen, vor allem die Privatisierungen und PPPs im Bereich 
der materiellen Infrastrukturen integriert, diese ideologisch umgedeu-
tet, teilweise auch konzeptionell umgeformt und so als neoliberale Re-
formen ungeschehen gemacht werden konnten. So ließ das Narrativ 
vom Gewährleistungsstaat nicht nur die die ›Zukunft‹ des ›schlanken 



et
hi

ku
nd

ge
se

lls
ch

af
t 
2/

20
22

35 

 

Staats‹ verblassen, sondern nahm – rückwirkend – die politischen Er-
folge der neoliberalen Staatskritik für sich ein und entsorgte den Neoli-
beralismus auch rückwirkend. Allerdings übernahm der Gewährleis-
tungsstaat damit ein neoliberales Erbe, sodass ihm die neoliberal ge-
dachten Reformen angerechnet werden konnten oder – schlimmer 
noch – der Gewährleistungsstaat als Spielart der neoliberalen ›schlan-
ken Staats‹ rezipiert werden konnte. 

Ein drittes Moment soll angeführt werden, um die Wirksamkeit des Nar-
rativs vom Gewährleitungsstaat zu erklären: Mit den strukturellen Ver-
änderungen der Staatlichkeit: auf der einen Seite die territoriale Ent-
grenzung der staatlichen Strukturen, die netzwerkförmige Enthierarchi-
sierung staatlicher Herrschaft sowie die Einbindung staatlicher Herr-
schaft in internationale oder globale Zusammenhänge, auf der anderen 
Seite die innere Differenzierung staatlicher Institutionen und die ge-
wachsene Komplexität staatlicher Entscheidungen und deren Durch-
setzung, kam die neoliberale Staatskritik gut zu Recht. Sie konnte Kritik 
an ›zu viel Staat‹ üben und die Aussicht auf ›weniger Staat‹ geben. Mit 
dem Gewährleistungsstaat wurde auch in dieser Frage gleichgezogen, 
indem dem ›starken Staat‹ eine Einheit gegeben und dieser Einheit 
»Sachkompetenz, Know-how, Unbestechlichkeit und Selbstbewusst-
sein« (Schuppert 2001, 411) verliehen wurde. Ohne die strukturellen 
Veränderungen in Abrede zu stellen – diese gaben den Anlass für das 
notwendige ›Anbrechen‹ des Gewährleistungsstaats –, wurde ein alle 
staatlichen Ebenen und Institutionen integrierender Staat imaginiert 
(vgl. Franzius 2003, 515ff.) und in dieser Imagination ›der Gesellschaft‹ 
gegenübergestellt, die dadurch – trotz der ihr zugerechneten Komple-
xität – zur Einheit wurde und deswegen vom Staat ›überblickt‹, aktiviert 
und gesteuert werden konnte. So erzählt, ließen sich Staat und Gesell-
schaft wieder in Verhältnis setzen. Dafür ließ sich die »story of risinig« 
erzählen, dass der Staat – wie einst in den Zeiten der Daseinsvorsorge 
und der Subsidiarität – die berechtigten Anliegen der Gesellschaft (er-
kennen und) erfüllen und deswegen zum Gemeinwohl beitragen kann, 
dass er dazu übermäßige Erwartungen aus der Gesellschaft abwehren 
muss und sich nicht mehr in eine Verantwortung ziehen lässt, die ihn 
überfordert. Dass der Staat ›Herr im eigenen Haus‹ werden muss und 
– mehr noch – wird, ließ sich als Dienst an der Gesellschaft und deren 
Gemeinwohl erzählen. Nur ein gegenüber der Gesellschaft widerstän-
diger und darin starker Staat kann seine gemeinwohlbezogenen Auf-
gaben für die Gesellschaft erfüllen. 

In diese ›story‹ passt, dass der Sozialstaat die gesellschaftlichen Ein-
richtungen und privatwirtschaftlichen Unternehmen unter seine Kon-
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trolle und Steuerung nimmt, die in seinem Auftrag soziale Dienstleis-
tungen erstellen, – und mit diesen auch die Menschen, die diese 
Dienstleistungen nutzen. Im Narrativ von Gewährleistungsstaat lässt 
sich diese verstärkte Kontrolle und Steuerung moderat und gemein-
wohlsamtig erzählen. Indem diese das Narrativ vom Gewährleistungs-
staat übernehmen und sich selbst in diesem Narrativ verorten und be-
wegen, können sich sowohl die Anbieter von sozialen Dienstleistun-
gen, vor allem die nicht-gewerblichen, als auch die Nutzer:innen in der 
neuen Gegenwart verstärkter Kontrolle einfinden und sich mit der ihnen 
zufallenden Rolle als Vertragspartner bzw. als Nutzer:innen staatlich 
vorgesehener Dienstleistungen oder als Konsument:innen auf Wohl-
fahrtsmärkte ›abfinden‹. Auch diese Hypothese müsste sich in empiri-
scher Narrationsforschung empirisch bestätigen lassen. 

Dass das Narrativ vom Gewährleistungsstaat in den zwei Jahrzehnten 
um die Jahrhundertwende wirksam und zur hegemonialen ›story‹ über 
den Sozialstaat wurde, lässt sich vermutlich auch negativ bestätigen – 
und zwar über eine typische Kritik am ›Umbau‹ des deutschen Sozial-
staats. Die seit der Ära Kohl über einen langen Zeitraum hinweg betrie-
benen sozialpolitischen Reformen haben, so analysiert es zum Beispiel 
Christoph Butterwegge (2010), – als Reihe mit einem hintergründigen, 
nämlich neoliberalen Konzept – den deutschen »Wohlfahrtsstaat« zu 
einem »neoliberalen Wettbewerbsstaat« umgeformt. Nach außen 
sucht der Staat die Konkurrenzfähigkeit der eigenen Volkswirtschaft zu 
fördern, forciert dazu nach innen eine wirtschaftliche Dynamisierung 
und Deregulierung und betreibt Angebotsförderung. Der Sozialstaat 
dient nicht mehr der gesellschaftlichen Wohlfahrt und dem sozialen 
Ausgleich, sondern der Förderung von Humankapital und der Attrakti-
vität des eigenen Wirtschaftsstandorts. Er gleicht die Schräglagen und 
Verwerfungen der kapitalistischen Wirtschaft nicht aus, sondern be-
treibt und verschärft diese. Neben anderen qualitativen Schwellen 
weist Butterwegge – mit einem Zitat von Schuppert – aus, dass »der 
soziale Leistungsstaat« zu einem »bloßen Gewährleistungsstaat« (vgl. 
Butterwegge 2010, 64) ungeformt wurde: »Nach dem Vorbild des pri-
vatisierten Post- und Telekommunikationssektors garantiert der Sozi-
alstaat künftig nur noch, dass im Rahmen der öffentlichen Daseinsvor-
sorge für Millionen Menschen und die Gesellschaft insgesamt unerläss-
liche Sach- und Dienstleistungen erbracht werden, überlässt ihre Er-
bringung allerdings gemeinnützigen und/oder gewinnorientierten Pri-
vatanbietern, deren Arbeit er zertizifiert, überwacht und kontrolliert. Die 
überkommene Erfüllungsverantwortung des Staates wird also durch 
eine reine Gewährleistungsgarantie abgelöst, die sicherstellen soll, 
dass die zu Kund(inn)en mutierenden Klient(inn)en wunschgemäß auf 
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dem neu geschaffenen (Quasi-)Markt von privaten Anbietern bedient 
werden, die damit ihrerseits viel Geld verdienen können.« (Ebd. S. 64) 
In dieser Kritik werden die sozialpolitischen Reformen und deren inten-
dierten und nicht-intendierten Veränderungen über das Narrativ vom 
Gewährleistungsstaat integriert und die qualitative Schwelle zwischen 
›vorher‹ und ›nachher‹ über die dem Narrativ eigenen Oppositionen, in 
diesem Fall über die Gegenüberstellung von ›Leistungsstaat‹ und ›Ge-
währleistungsstaat‹ ausgewiesen. Wenngleich im Modus der Kritik, 
wird das Narrativ vom Gewährleistungsstaat aufgegriffen und weiter-
geführt. Dabei wird dessen »story of rising« umgewertet und als »storry 
of decline« erzählt, darin aber der Gewährleistungsstaat als etwas 
Neues und Anderes bestätigt. Verloren geht in diesem negativen Voll-
zug des Gewährleistungsstaats die politische Absicht des ursprüngli-
chen Narrativs, in Alternative zum neoliberalen ›schlanken Staat‹ so-
wohl eine starke Staatlichkeit als auch die Staatsbedürftigkeit von Ge-
sellschaft auszuzeichnen. In der kritischen Erzählung ist der Gewähr-
leistungsstaat lediglich eine, allenfalls kryptische Spielart des neolibe-
ralen ›schlanken Staats‹. Bestritten wird damit, dass über das Narrativ 
vom Gewährleistungsstaat die neoliberale Staatskritik politisch ent-
sorgt wurde, so wie das in diesem Beitrag behauptet wird. 

Dass das Narrativ vom Gewährleistungsstaat auch im Modus der Kritik 
wirksam wird, lässt sich für aktuelle (sozial-)politische Diskurse bestä-
tigen – und darüber die nachhaltige Wirksamkeit des Narrativs feststel-
len. Auch dafür bietet der Beitrag lediglich eine Hypothese, die in em-
pirischer Narrationsforschung bestätigt und entfaltet werden müsste. 
Für unterschiedliche, gleichermaßen gesellschaftlich gewünschte Gü-
ter wird – nicht nur, aber auch auf sozialpolitischen Feldern – gegen-
wärtig eine mangelhafte Versorgung und werden die sich daraus erge-
bende Beeinträchtigungen der Lebensverhältnisse sowie der für viele 
Menschen gestörte Alltag thematisiert. Festgestellt wird etwa die man-
gelhafte Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum oder die unzu-
reichende medizinische und pflegerische Versorgung im stationären, 
aber auch im ambulanten Bereich insbesondere in abgehängten Regi-
onen des ländlichen Raums, auch die unzureichende medizinische 
Versorgung für Kinder. Die politisch verhandelten Versorgungsmängel 
werden in mehrfacher Hinsicht auf den Staat bezogen: 

• Die quantitativ und qualitativ unzureichende Versorgung wird – 
etwa für den medizinischen und pflegerischen Bereich – we-
nigstens auch auf die Modernisierung der sozialstaatlichen Ge-
währleistung seit den 1980er-Jahren zurückgeführt. Die Re-
formversprechung aus der damaligen ›story of rising‹ haben 
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sich, so die aktuelle Gegenerzählung, nicht erfüllt, die ›strah-
lende Zukunft‹ ist nicht eingetreten. Stattdessen haben die be-
triebenen Reformen für eine ›Verschlimmbesserung‹ der Ver-
sorgungslage gesorgt. In den Jahren der Corona-Pandemie hat 
sich die infrastrukturelle Ignoranz des Staates in einer prekären 
Versorgungslage gerächt. Die sozialpolitische Narrationsfor-
schung kennt diese Erzählweise als eine »change is only an 
illusion story«. 

• Die Versorgungsmängel werden – etwa für das bezahlbare 
Wohnen – als Folge davon gesehen, dass der Staat seiner Ge-
währleistung nicht nachkommt oder sich aus seiner Gewähr-
leistungsverantwortung zurückgezogen hat. Damit werden die 
angesprochenen Versorgungsmängel dem Staat als ›Staats-
versagen‹ vorgeworfen. In dieser Hinsicht wird vom Gewähr-
leistungsstaat in einer »story of decline« erzählt. 

• In Antwort auf die Versorgungsmängel werden die jeweiligen 
Güter als gesellschaftlich gewünscht und die sich daraus erge-
benden Verfügungs- und Versorgungsrechte bestätigt und dem 
Staat die Verantwortung dafür zugeschoben, die Verfügungs- 
und Nutzungsrechte zu realisieren und dafür eine qualitativ und 
quantitativ ausreichende Versorgung sicherzustellen. Bestätigt 
wird also sowohl die Staatsbedürftigkeit der jeweiligen Güter als 
auch die dazu korrespondierende Gewährleistungsverantwor-
tung des Staates. In Ergänzung der bereits zitierten Erzählwei-
sen könnte von einer ›fulfillment story‹ gesprochen werden. 

In diesen Hinsichten funktioniert das Narrativ vom Gewährleistungs-
staat, weil sich die staatlichen Institutionen selbst an dieses Narrativ 
gebunden haben und nunmehr ›beim eigenen Wort‹ genommen wer-
den. Indem sich die staatlichen Institutionen erfolgreich in eine Gewähr-
leistungsverantwortung hinein ›erzählt‹ haben, haben sie den Staat, 
den sie als imaginierte Einheit in der Gesellschaft darstellen, an eine 
›beste Versorgung‹ mit den gesellschaftlich gewünschten Gütern ge-
bunden. Sie haben mit dem Frame von der Gewährleistung keine Vor-
kehrungen dafür geschaffen, dass sie diese ›beste Versorgung‹ auf 
dem angekündigten Weg der Aktivierung und Regulation nicht gewähr-
leisten (können). In den gegenwärtigen Gegenerzählungen, ob als 
»change is only an illusion story«, als »story of decline« oder als ›ful-
fillment story‹, funktioniert das Narrativ vermutlich aber wohl nur so-
lange gut, als die jeweiligen Erzählungen untereinander separiert wer-
den: Das jeweilige Gut kann gesellschaftlich wichtig gemacht, dessen 
Versorgungsmangel skandalisiert und – in Art einer Negation der 
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Negation – an die staatliche Gewährleistungsverantwortung erinnert 
und die dazu notwendigen Aktivitäten gefordert werden. Würden hin-
gegen die zeitgleich ›anderswo‹ besprochenen Versorgungsmängel 
mit erzählt, könnten sich die jeweiligen Verantwortungszuschreibung 
gegenseitig torpedieren, wenigstens aber relativieren. Entgegen der ei-
genen Erzählabsicht könnten sie im Gesamt aller Erzählungen das Bild 
vom überforderten Staat ergeben, wie es als kritisches Gegenstück 
zum Gewährleistungsstaat im Narrativ ursprünglich angelegt war. So 
gesehen gewinnen die aktuellen Nutzungen des Gewährleistungs-
staats ihre performative Kraft vermutlich aus deren Separation. 

Dass Versorgungsmängel im Narrativ vom Gewährleistungsstaat poli-
tisch besprochen und darüber dem Staat zur Aufgabe gemacht werden, 
dürfte auch an der im Narrativ angelegten Distanz des Staats zu der 
Her- und Bereitstellung der gesellschaftlich gewünschten Gütern lie-
gen: 

• Erstens lässt sich der Staat auch dann verantwortlich machen, 
wenn in der Kritik der Versorgungsmängel nicht oder nicht nur 
die Interessen von Nutzer:innen vertreten werden. Weil – so 
das Narrativ – Selbst- und Eigenverantwortung aktivierend ist 
der Gewährleistungsstaat adressierbar, wenn Nutzungsinteres-
sen – etwa im Bereich der Pflege – mit Interessen bezüglich der 
Herstellung dieser Güter, etwa mit Interessen an Arbeitsbedin-
gungen, verknüpft werden oder wenn – wie im Bereich des be-
zahlbaren Wohnens durch Baugenossenschaften und ähnliche 
Produzenteninitiativen – Nutzungs- und Herstellungsinteressen 
übereinkommen. Im Narrativ vom Gewährleistungsstaat lässt 
sich, wie in den Frühzeiten der Subsidiarität, der Staat in die 
Pflicht nehmen, gesellschaftliche Einrichtungen bei der Herstel-
lung von gesellschaftlich gewollten Gütern zu fördern. Waren 
damals die ›besondere Natur‹ nicht-staatlicher Einrichtungen, 
deren ›eigener Vollzug‹ oder gesellschaftliche Stellung aus-
schlaggebend, so ist es im Narrativ vom Gewährleistungsstaat 
die Symmetrie von Nutzungs- und Herstellungsinteressen. 

• Als Gewährleistungsstaat lässt sich der Staat zweitens auch 
dann in die Pflicht rufen, wenn die angesprochenen Versor-
gungsprobleme durch den Staat nicht verursacht werden und 
entsprechende Zuschreibungen nicht sinnvoll behaupten las-
sen. Obgleich andere Einrichtungen und obgleich selbst Nut-
zungsverhalten ursächlich dafür sind, dass gesellschaftlich ge-
wünschte Güter nicht ausreichend zur Verfügung stehen, kann 
man dem Gewährleistungsstaat diese Versorgungsmängel 
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zuschreiben – und ihn in Verantwortung setzen, für Abhilfe zu 
sorgen. Gegenwärtig geschieht dies etwa im Bereich der öko-
logisch relevanten Infrastrukturen, indem der Staat – mithilfe 
von Gerichten – für schadstofffreie Innenstädte oder für klima-
neutrales Wirtschaften in absehbarer Zukunft verantwortlich ge-
macht wird. 

In den aktuellen Gegenerzählungen wird die Ambivalenz des Gewähr-
leistungsstaats manifest: Wurde das Narrativ ›erfunden‹, um gesell-
schaftliche Leistungsansprüche an staatliche Institutionen zurückzu-
weisen, gesellschaftliche Erwartungen zu steuern und auf diesem 
Wege die Überforderungen staatlicher Institutionen zu verhindern, ging 
es also um die Jahrhundertwende darum, für staatliche Institutionen 
Handlungs- und Steuerungsmacht gegenüber der Gesellschaft zu ge-
winnen, werden gegenwärtig über dieses Narrativ gesellschaftliche An-
sprüche an den Staat gerichtet, denen sich dieser – weil als Gewähr-
leistungsstaat markiert – nicht erwehren kann (und in der Perspektive 
der daran den Staat jeweils ausmachenden Akteure womöglich auch 
gar nicht erwehren will). Wurde der Staat als ein ›starker Held‹ in der 
Abwehr gesellschaftlicher Ansprüche und der Aktivierung gesellschaft-
licher Ressourcen erzählt, wird er gegenwärtig als ebendieser ›starker 
Held‹ für gesellschaftliche Anliegen ›angerufen‹. Darin sind die akuten 
Gegengeschichten zwar wirkmächtig, aber prekär: Sie funktionieren 
nur so lange, als in der Anrufung die staatlichen Institutionen der Staat 
als potenzieller ›starker Held‹ bestehen bleibt – und der Gewährleis-
tungsstaat nicht zur Illusion gerät. So müssen die Gegengeschichten 
der staatlichen Gewährleistung die staatlichen Institutionen narrativ in 
die Lage bringen, die jeweils erforderliche »Sachkompetenz, Know-
how, Unbestechlichkeit und Selbstbewusstsein« aufzubringen oder 
doch wenigstens zu entwickeln. Zugleich müssen in diesen Gegenge-
schichten die fehlenden Kompetenzen der jeweils adressierten Institu-
tionen verarbeitet werden. Deren Scheitern an eigener Inkompetenz 
feuern diese Gegengeschichten gerade an. Wenn sie darin allerdings 
überziehen, geraten sie – wider der eigenen Erzählabsicht – zu 
»change is only an illusion stories« und verlieren den Staat, den man 
zur Gewährleistung gesellschaftlicher Anliegen ›gewinnen‹ will. 
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